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Max Weber und die ,islamische Stadt'l

von

]ÜRGEN PAUL

Max Weber hat sich besonders für die Entstehung und die Ein zigartigkeit
der Moderne im Westen interessiert. Ob er sich dabei immer an eine sowohl
historische als auch vergleichende Betrachtungsweise hielt, möchte ich nicht
beurteilen, dazu kenne ich sein Werk nicht gut genug; offen bleibt, was ,hi
storisch' in diesem Zusammenhang heißt. 2 Zu fragen ist, ob er heute noch
einsetzbare wissenschaftliche Hilfsmittel für eine Analyse des Verhältnisses
der großen religiösen Traditionen, der neuen Formen von Religiosität sowie
der verschiedenen Arten des religiösen Fundamentalismus zum modernen
Staat geliefert hat. Gleich zu Beginn sei eingeschränkt, daß ich mich auf den
Aspekt der ,großen religiösen Traditionen' beschränken werde.

Selbst in dieser Beschränkung ist die Fragestellung, ob, und wenn ja, in
wiefern Max Webers Werk heute noch einsetzbare Hilfsmittel für das jewei
lige Fach bietet, in diesem Fall also die Islamgeschichte, zu umfangreich, um
sie in einem einzigen Beitrag zu beh andeln. Ich werde daher nach einigen
Bemerkungen zu methodischen Grundlagen ein für zentral gehaltenes Ele
ment in Webers Ana lyse näher betrachten, nämlich die Aussagen zur Stadt
(in diesem Fall natiirlich zur ,islamischen Stadt') und dabei eine Kategorie in
den Mittelpunkt rucken, die bei Weber und in weberorientierten Arbeiten in
diesem Zusammenhang entscheidend ist, nämlich die ,Autonomie'.

I Aus technischen Gründen war die diakritische Wiedergabe arabischer Begriffe nicht mög
lich.

2 Zu Max Weber als Historiker siehe: Max Weber, der Historiker. Hg . )ÜRGEN KOCKA. Göt
tingen 1986. Die Charakterisierung von Max Webers Vorgehe nsweise als "sowohl historisch als
auch vergleichend" bezieht sich auf Jas Expose zur Tagung,
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Zu den methodischen Grundlagen

Die Auseinandersetzung mit Max Webers Werk hat sich, zumindest was die
Islamwissenschaft angeht, zwischen mehreren Alternativen zu entscheiden.
Ma n kann, wie manche Autoren des Sammelbands Max Webers Sicht des Is
lams, eine P robe der Anwend barkeit Webe rseher Ka tegorien auf ein beson
deres Forschungsgeb iet liefern , ohne Webers Systematik zu berühren:': man
kann Detailfors chungen da zu benutzen , einige mehr oder weniger zentrale
Punkte in Webers Sicht des Isla ms zu korrigieren oder zu ergänzen, wie es
z. B. N. Levtzion im genannten Sammelband getan hat. " In beiden Fällen wä
re eine wohlwollende Erwähnung durch den H erausgeber in der Art sicher,
wie W. Schluchter sie im Vorwort zum erwä hnten Band manchen Beiträgen
zu teil werd en läßt. Schluchter geht ja nur mit denjenigen scha rf ins Gericht,
die , und das ist die dritte Mö glichkeit, es vorgezogen hab en, Weber grund
sätzlich zu kritisieren und die Unbrauchbarkeit seines Ansat zes für das
Fachgebiet zu behaupten, das sie beh and eln. i Ein Islamwissenschaftler

3 M ax Wehc rs Sicht d es Islam. Int erpretat ion und K ritik. Hg. WOLfGANG SCHLUCHTER.

Fra nkfurt a. M . 1987. Eng lische Fassung : M ax Weber & Islam. Ed . Toby E. Hu ff l Wolfga ng

Schluch ter. Ne w Brunswick 1999. D ie eng lische Fassung enthä lt d ie gleiche n Arbei ten wie die
d eu tsche, zu sä tz lich jedoch eine we ite re Ein lei tung (" Intro d uctio n") von T. HuH. Ich bez ieh e

mich auf die deutsche Fass ung . D en Weg der "Anwendung" geht in seinem Beitrag z.B, P ETER
HARDY, Islam ischer P at rim oni alismu s: Di e M ogulherrsch a ft , in: ebd . S. 190-216. Hardy benutzt

d en Begriff "Patrimonial ismus", o hne sich d aru m zu kü mmern , welchen Ste llenwert dieser Be

griff in We bers Sys tem hat . E r stellt auch nicht die Frage, ob nicht andere Begriffe im indischen

Kontext ä hnliches od er sogar mehr leisten als der von We ber entle hn te.
4 NEHEMIA LE",.Z ION, Aspe k te d er Islarnisicrung: Eine kri tisch e Wü rdi gun g der Beob achtun

gen Max \XTeh er s, in : M ax \XTebers Sicht de s Islam (wie Anm. 3) S. 142-155. Levtz ion berüh rt ins
besondere d ie Frage , ob der Islam eine Kriegerre ligion sei (für sein Unters uchungsfeld - Afrika

südlich d er Sahara - und für d as von ihm zitierte Südostasien ist di e Antwort negat iv); er be

merk t en passant, d aß We bers Einschätzung des Suf ismus nicht sachge rec ht ist . Beide P unk te

werde n von Schluchte r in seine m Vorwort konzedi ert , vgl. \XT. SCHLUCHTER, Einlei tu ng. Zwi
sche n We lterobe ru ng und Weltanpassun g. Ü be rleg ungen zu M ax We hc rs Sicht des frü hen Is

la ms, in: ebd . S. 11-124, Kommentare zu Lcvtzion S. 93; bezü glich de s Sufism us auch Kommen
tare zu anderen Autoren de s Sammelhandes S. 92. Das ändert abe r nich ts an seine r Da rste llung

des Sufismus na ch We ber, vgl. ebd . S.43.
5 Besonder s de r T ext von PATRICIACRONE, Max Web er, d as islamische Rec h t und di e Ents te

hung de s Kap italismus, in : M ax We bers Sicht des Isla m (wie An m. 3) S. 294-333, der alle rd ings
sehr polemisch ist , hat Schluchter zu he ft iger Kri tik gereizt, vgl. DERs., Ein leitung (wie Anm. 4)

S. 97- 99. D as hind ert ihn nicht daran, einige in der Fac hw issensc haft nicht unums tri tte ne Posi
tiOllen C rones zu übernehm en, ohne deren Impl ikationen fü r d ie Reko nstruktion der Frü h

geschichte d es Islam zu bedenken : vgl. ebd. S. 51H. Es ist im übri gen unsauber, A. Noths Ansatz
als d ie "Übertragung der hiblisch en Formenkritik auf die islamischen Quel len" zu cha ra kter isie

ren . ALBRECIIT NOTlI, Quellen krit ische St ud ien zu Themen , Formen und T endenze n Frühisla-
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könnte weiter Schluch ters Darstellun g von Webers Sicht des Islam herneh
men und versuchen zu zeigen , daß sie dem islamwissenschaftlichen For
schun gsstand nicht entspricht." Die beiden letzten Möglichkeiten betonen
dabei die Fachgrenzen: Ein Soziologe sollte sich besser nicht zur Islam 
geschichte äußern, und natürlich umgekehrt, einem Islamhistoriker steht
kein Urte il über das Werk eines Soz iologen bzw. Juristen zu. Die s Diskussi
onsschema kann nur insofern produktiv genannt werden, als es zur Verdeut
lichung der jeweiligen Standpunkte dient. Es wäre aber unproduktiv, die
Di skus sion an dieser Stelle wiederholen zu wollen . Die Auseinandersetzung
um Webers Sicht des Islam sollte auf eine andere Ebene gebracht werden als
die, in der Isla mwissenschaftler nachzuweisen , daß Webers Kenntnisse vom
Islam und seiner Geschichte begrenzt waren.7 Im Vordergrund sollten We
bers Konzepte und Methoden stehen, denn allenfalls sie, nicht aber seine
Kenntnisse oder der in seinen Schriften reflektie rte Forschungsstand islam
historischer Studien, kön nen heute noch ein anderes als ein wissenschafts 
historisches Interesse beanspruchen . Sie sind es auch, die weit über die exp li
zite Rezeption seines Werks hinaus W irkung entfaltet haben. D iese Haltung
steht auch in anderen Fachdisziplinen hinter den Bemühungen um eine Neu 
bestimmung dessen, inwiefern es heute noch lohnt, Weber zu rezipieren.
Klaus Schreiner schreibt:

"Was aber Weber selber anbetrifft , besteht seine geschichts- und sozialwissenschaftli
ehe Leistung nicht in der enzyklopädischen Addition histo rischer Tatsachen, sond ern
in den von ihm geste llten Fragen, in seinen ßegriffsprägungen und Erklärungsange
boten.:"

miseher Gesch ichtsüberl ieferung, 1.T hemen und Formen. Bonn 1973.Jetzt übera rbeitet als: The

earl y Ara bic historical tradition. A source-cr itical study , (Second ed ition, in co llabo ration with
LAWRE~CE 1. C ONRAD). Princcton 1994. Muß ich beton en , daß sich sowohl Crone (tei lweise) als
auch Noth (ausschließlich) in den einschlägigen Arbeiten nicht auf di e prophetische Üb erliefe

rung (sunna, badftb ) beziehen , sondern auf die frühe Historio graphie ? Der Unterschied wird bei
Schluchter ignoriert,

6 Sowohl Webers Sicht als auch Schluchtcrs Darstell ung sind gemeint. Einige Anm erkungen

zu einem Thema ("Stadt") weit er unten; siehe sons t z. B. die vori ge Anm. D ie Entwirru ng von
Schluchtcrs (und Hu ffs) D arstellu ngen über den frü hen Islam w ürde den Rah men die ses Bei

tra gs sp rengen.
7 Elwa Bassam Tibi in seine r Einleitung zur deutschen Version von MAXIM E ROIJINSO N, Islam

et capita lisme, Paris 1966. Deutsche Fassung: Islam und Kapitalismus. Frankfurt a. M. 1986 S.

XXX: "O hne Webers Größe an zutasten, mü ssen wir sage n, daß da s Studium seine s Werk es be

legt, daß er wed er in bezug auf die Doktrin noc h auf die Geschichte des Islams d as erforderl iche
Sac hwissen hatte, um über ihn fundiert urteilen zu können." Diese Argumentationsebene führt

nicht weiter. Es geh t um den heuristischen Wert von Webers Kategorien, nicht so sehr um di e

sachliche An gemessenheit seine r U rteile im Einze lnen.
8 KLAUS SCHREINER, Legiti mität, Autonomie, Rationalisierung. Drei Kategorien Ma x Webers
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Dem ist nichts hinzuzufügen.
Über die Anwendbarkeit Weberscher Kategorien in einem bestimmten

Forschungsgebiet der Islamgeschichte werde ich im weiteren am Beispiel der
Stadt noch sprechen. An den Anfang aber möchte ich einen methodischen
Kommentar stellen: Un ter welchen Bedingungen und für welche Gebiete ist
Webers eingangs erwähnte Fragestellung, das berühmte "Warum nur hier?"
überhaupt von Belang? Schluchter meint etwas schnippisch, man könnte na
türlich der Auffassung sein, die Tatsache , daß "nur im Okzident rationaler
Industriekapitalismus entstanden ist", sei insgesamt uninteressant. Das ist,
schicke ich vorsichtshalber voraus, nicht meine Position." Es ist dies gewiß
eine Fragestellung, die für Universalhistoriker und für Europahistoriker von
großer Bedeutung ist. Daher wird die Relevanz der Fragestellung von Euro
pahistorikern nicht in Zweifel gezogen, auch dann nicht, wenn die Position
zu Weber ansonsten kritisch ist.

Allerdings hat die Ausrichtung der Fragestellung auf die okzidentale
Entwicklung - das ist es wo hl, was Schluchter mit Webers "heuristischem
Eurozentrismus" meint - bei Übernahme als heu ristisches Prinzip für die
Untersuchung nicht-europäischer, darunter auch islamischer Gesellschaften
eine Reihe von Konsequenzen. Dabei will ich die Frage von Webers
Eurozentrismus - wodurch unterscheidet sich "heuristischer Eurozentris
mus" von einfachem Eurozentrismus? - nicht allgemein behandeln." ? Ich be
schränke mich im folgenden naturgemäß auf die Erforschung der Geschichte
von ,islam ischen Gesellschaften'.

zur Analyse mittelalterlicher Stadtgesellschaften - wissenscha ftsgeschichtlicher Ballast oder un
abgegoltene Herausforderung], in: Die okzidentale Stadt nach Max Weber: zum Problem der
Zugehörigkeit in Antike und Mittelalter. H g. CHRISTIAN MEIER. München 1994 S. 16 1-211, hier
162. Natürlich kann man nicht erwarten, in einem Band, der sich explizit der ~okziden ta len

Stadt nach Max Weber" widmet, viel über nicht -okzidentale Städte zu erfa hre n. Dort aber, wo
auf ~orientalische" Städte überh aupt eingegangen wird , handelt es sich um Städte in China und
Indie n. Webers Anmerkungen zur Stadt in der islamischen Welt kommen in diesem Band nich t
vor.

9 SCIILUCHTER, Einleitung (wie Anrn . 3) S. 17f. Ich werde in diesem Beitra g das \'Qo rt "ratio
nal" und seine Herleitunge n nicht benutzen (außer in Zita ten).

10 Song-U Chon hält den Vorwurf des Eurozentrismus flir ein Mißverständnis, vgl. SONG-U
CHON, Max Webers Stadtkonzeption. Eine Studie zur Entwicklung des okzidentalen Bürger
tums. Göttingen 1985 S. 41 Anm. 1, mit Hinwei sen auf einige Krit iker. Recht inten siv wird We
ber mit Euroze nt rismus in Verbindung gebracht von SURENDRA MUNSHI, Max Weber über In
dien, in: Max Weber, der Historike r (wie Anm. 2) S. 221 -241 . Verwunderlich ist nicht, daß Max
Weber eurozent risch argumentiert - alles andere wäre für Wissen schaftl er seiner Genera tion, Is
lamhistoriker nicht ausgenomm en, überrasche nd - sondern, daß Interpreten seiner Schriften
sich um den Nachweis bem ühen . diese seien nicht oder nicht im Sinn der Kritik er euroze nt risch.
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D ie Konsequenzen bestehen in meinen Augen vor allem in der Beschrei
bung ,is lamischer Gesellschaften' durch das Feh len von etwas (ex absentia 
Charakterisierung) und in einer Tendenz zur Ontologisierung des Islam.
Dabei ist die ers te Konsequenz von Weber selbst intend iert und explizit aus 
gesprochen worden, und zwar gerade in Bezug auf das Thema Stadt, dem
sich dieser Beitrag im zweiten und dritten Teil widmen soll. Weber schreibt:

"[... ] das was der mittela lterlichen Stadt spezifisch ist, also: das was die Geschi chte
grade uns darb ieten soll [.. .], ist doc h nur durch die Festste llung was andern Städten
(ant iken, chines ischen, islamischen) fehlte, zu entwickeln - und so mit Allem."!l

Diese erste Konsequenz ist besond ers deu tlich in Huffs "I ntroduction" zur
englischen Fass ung des erwähn ten Sammelba nds zu sehen, ist aber auch in
allen anderen Zusammenfassungen zu Max We bers Sicht des Islam klar vor
handen, was im Lichte von M ax We bers Selbstausk unft nicht überrascht.
,Der Islam' ha t d ieses nicht, kenn t jenes nicht, hat ein Drittes nicht entwik
kein können und so fort. D araus ergib t sich in We bers Text iiber d ie Stadt
und auc h sonst an vielen Stellen eine ,Zwar-aber'-Argumentation: Zwa r ist in
de r außero kz ide nta len Stadt (oder worum es gerade geht ) ein bestimmter
Zug festzu stellen , ab er etwas - im wei tere n G ang der Argu mentation für ent
scheide nd Gehaltenes - feh lt eben doch. ,Der Islam' wird durch d ie Ka tego
rien, deren d ie Un ters uchung sich bedient, auf eben das komprimiert, was
diese Kategorien erfassen können. Die aus der Weberschen, heuristisch eu
rozentrischen Fragestellung gewonnene Perspektive hindert so d ie Un tersu
chung, wie von Mus limen bevölkerte Gesellschaften in der Geschichte funk
tioniert haben und funktionieren. FOr die historisch arbeitende Islamwissen
schaft, so meine ich , ist die raison d'etre der Versuch herauszu finden, was
die ,islamischen Gesellscha ften' positiv ausmac ht, wie sie sich und warum sie
sich so entwi ckelt haben ; warum sie etwas anderes nicht geworden sind, ist
erst zu fragen, wen n die po sitive Seite de r Med aille ein igermaßen Ges talt an
gen omme n ha t. Webers Erkenntnisinteresse ist dagegen expliz it darauf aus
geri chtet, D inge in Europa zu erklären; Dinge außerha lb davon sind nur in
sowe it interessant, als sie zum besseren Verstä ndnis der okzid entalen Ent
wicklun g(en) herangezogen werd en könne n. D iese Fragestellung kann da her
keine Grundlage für die histor ische Forschung über , islamische Gesellsch af
ten' sein. Dies gilt nicht deswegen , weil die Relevan z der Fragestellung für

11 Weber an Below, 21. Juni 19 14, zit. nach: MWG l/22-5. "Editorischer Bericht" S.45.
Auch zitiert von KLAUS SCHREINER, Die mittela lterliche Stadt in Webers Analyse und die Deu
tung des okz identa len Rationalismus. Typ us, Legitimität, Kulturbedeutung. in: Max Weber, der
H istoriker (wie Anm. 2) S. 119- 150, hier 124 mit Anm. 26. Das Zitat scheint also als bedeutend
eingestuft zu werde n. H ervorh ebungen im Original.
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universalhisto rische Zusammenhänge abgestr itten würde , sondern weil es
entscheidend ist, d ie nicht-okzidentalen Gesellschaften nicht durch das Feh
len von etwas, letztli ch als Nicht- Europa, sondern positiv, durch ihre je be
sonde re Gestalt und Entwicklung zu kennzeic hnen . Der "heuris tische Euro
zentrismus" Max Webers verwandelt die nicht-okzident alen Gesells chaften
dagegen in eine Folie, einen H inte rgrund, vor dem das eigentlich Geme inte,
die okzidentale Entwicklung seit dem hohen Mittelalter, sich abheben soll.
Es kan n nicht darum gehen, da ist Olivier Carre beizupflichten,

"de defini r le monde sern itiq ue , ou l'O rien t en general, par ce qu'ils n 'ont pas . M arx et
Weber tab lent sur cette tr ad ition taute Iraiche, sans guere y ajoutcr. L'Orient - en
particulie r l'Islarn - c'est ce qui n'a pas de science, ni de dcmocmtie, ni de libcrtc d'o 
pin ion , ni de propriete privee, ni d'ascetisme rcligieux, ni - donc! - dc progres indu
striel." 12

Vergleichbare Verzerrungen kön nen sich auch aus der umgekehrten Version
der Fragestellung ergeben, die m. E. etwa Rodinsons Islam et capitalisme zu
grunde liegt: Rodinson versucht den Nachweis zu führen, die von Weber ge
meinte Entwicklung hab e im islamischen Orient do ch jedenfalls ansatzweise
stattge funden ode r sie hätte sta ttfinden k önn en. P Das Buch wird vielleicht
deswegen als hart an die Apo logie (des Islam s) grenzend kritisiert. 14 Weber
auf diese Weise zu kr itisieren (und dann noch unt er Berufung auf Marx)
halte ich für fruch tlos: Rodinson übernimmt Webers Frages tellung (weil sie
mit der von Marx letztendlich komp atibel ist; auch Marx interessiert sich für
die Entstehung von Kapitalakkumulation und erweiter ter Reproduktion von
Kapital, und dies hat eben in Nordwesteuropa zuers t stattgefunden), und
daher haben die Ant ikritiker . fiir welche die Gültigke it des Weberschen An
satzes im Mittelpunkt steht, mit seiner Kritik leichtes Spiel.

Zu dieser Beschreibung ex absenti a gesellt sich im Falle von H uffs "Intro
duction" die genann te Tendenz zur Ontologisierung; d ies führt zu krassen
methodischen Fehlern : "Web er [.. .] attempted to compare ,the typical ' be
havior of the Puri tan and the Muslim with regard to sensua lity and persona l
luxury" !:', im folgenden wird die puritanische Seite auf das 18. J ah rhundert
bezogen. Bei dem Vergleich kommt natürl ich heraus, daß ,im Islam' die pu
ritan ische Einstellung fehlt, das Verhältnis zur Sexualität - jedenfalls der
männl ichen - eher permissiv ist (et encore ! auch hier ließen sich berechti gte

12 OL/VIERCARRE, A propos de \'{feber et l' Islam, in: Arc hives de sciences sociales des religions
61/ 1. 1986 S. 139- 152, hier 140 "(H ervorhebung im O riginal).

13 RODINSO N, Islam et capita lisme (wie Anm . 7).
14 SC IlLUCIlTE R, Einleitung (wie Anm. 3) S. 85-88.
I S HUFF, Introduction (wie Anm. 3) S. 44.
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Einwände er heben), und auch ein Hinweis auf die Polygamie fehlt nicht.
Zwei methodische Fehler sehe ich hier: erstens stimmt die Vergleichsgruppe
nicht; verglichen werden können allenfalls "C hristen" insgesamt und "Musli
me" insgesamt; will man "Puritaner" mit muslimischen Gruppen vergleichen,
dann sollte man eine Gruppe oder Gruppen wählen, die asketisch leben und
z. B. die Paradiesesfreuden nicht erstreben, Ehelosigkeit praktizieren und
sich der sex uellen Enthaltsamkeit rühmen (oder auf die zumindest einige
dieser Merkmale zutreffen), aber dennoch "in der Welt" leben, und das ganz
ausgesprochen "erwerbsorientiert" (Beispiele für Gruppen, die jedenfalls ei
nige dieser Merkmale erfüllen, können benannt werden 16). Wenn man zwe i
tens die puritanische Seite in Ort und Zeit konkretisiert, sollte man dies auch
auf der mus limisc hen Seite tun: Von welchen Muslimen ist d ie Rede, oder
von welchem "typisch musli mischen" Verhalten ?

Was durch die Abwesenheit von etwas charakterisiert ist, ist ein ontologi
sierter Islam : ,Der Islam' wird auf eine höchstens begrenzt entwicklungsfähi
ge, durch eine Reihe von Merkmalen essentialistisch aussagbare Wesenheit
hin defin iert. Nicht zuletzt aufgrund von Webers ex absentia -Methode wer
den in der Hauptsache nich t positive, sondern negative Merkmale ausgesagt.
Aus der Beobachtung, ,im Islam' (in von M uslimen bevölkerten Regionen)
habe sich der moderne Kapitalismus bzw. überhaupt die Moderne nicht her
ausge bilde t, wird im Anschl uß an Weber gefolgert, daß dies nicht zufällig,
sondern notwend ig sei. D ies errichtet gewissermaßen eine ontologische Sper
re zwischen dem Islam und der Moderne: Alles, was in heutigen von Musli 
men gebildeten Gesellschaften ,modem' ist oder schei nt, steht so zwangsläu 
fig im Gegensatz zu ,dem Islarn'i ' "

Die Tendenz zur Ontolog isierung ,des Islam' und ,des typischen Musli
men' ist möglicherweise der Weberschen Ko nzeption des Idealtypischen in-

16 Siehe zu m Beisp iel in MICHAEL KEMPER, Sufis und Ge lehrte in Tatarien und Basc hkirien,

1789-1889. Berli n 1998. Ein Abschni tt des Buches befaßt sich mit dem osmanischen Autor al

Birgawl (gestorben 1573, also ein spä terer Zei tgenosse Ca lvins) , und Kem per überschreibt einen
Unterabschnitt mit "D ie Birgawt'sche Et hik als ,Geist des islamischen Kapitalismus'?", in: ebd .

S. 168 H. Reinhard Schulze spricht im Zusammenhang mit d iesen und vergle ichbaren Strömun

gen direkt vom "Pietismus", siehe REINHARD SCHULZE, Die islamische Welt in der Neuzeit, in:
Der islamische Orient. Grundzüge seiner Geschichte. Hg. ALBRECHT NOTH/ J ÜRGEN PAUL.

Wiirzburg 1998 S.333-403, hier 351 und 356 f. Die "Arbeitseth ik" der Fr ühen Na qsbandiyya
wird im heut igen Usbekistan in de n nation alen Tugendkatalog aufge nommen, Vgl. JiiRGEN PAlJL,

Contcmporary Uzhck hagiography and its sources, in: Wa lter Beltz Festschri ft, H allesc he Bei

träge zur Orientwissenschaft 31. Halle 2003 (im D ruck). Die Beispiele ließ en sich vermehren.
17 Auf die Deba tte "Islam und Modeme" kann hier nicht eingegangen werden. Siehe einfüh

rend de n Beitrag von SCHULZE, D ie islamis che We lt (wie An m. 16); und DERs., Was ist die isla

mische Aufklärung ?, in: Die Welt des Islams 36 . 1996 S.276-325.
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härent (was , wenn es zu trifft, dieses Konzept für die historische Forschung
nicht ernpfiehlt j. l" Jedenfalls kommt sie in Aussagen vom Typ "Der Islam ist
ein / e X od er Y" de utlich zum Ausdruck. D er Stre it etwa darüber, ob die
Aussage "Der Islam ist eine Kriegerreligion" zutrifft (beteiligt haben sich ei
ne ganze Reihe von Autoren, mindestens Levtzion, Schluchter, Turner und
Huff) ist unfruchtbar, weil die Aussage so keinen Sinn macht. Welcher Islam
ist wa nn und wo eine Kriegerreligion ? Ist damit gemeint, daß seine Träger
militä risch täti g sind, oder, daß diesem konkreten Islam eine kriegerische
E thik eignet ? Levtz ions Argumen ta tion ist deswegen in diesem Fa ll die über
ze ugends te, weil er historisch aus seiner Forsch ung über die Ve rbrei tu ng des
Islam im subsa harischen Afrika und aus der Entwicklung in Südostas ien. je
doch nicht ontologisch aus dem ,Wesen des Islam' argumentiert.19

Wenn ma n d ie methodischen D ebatten um den .O r ientalisrnus' r'? ernst
nimmt, kann man zu dem Schluß kommen, daß We bers Fragestellung in ih
ren angedeuteten Konsequ enzen dazu beiträgt, de n Orient als da s Andere,
da s Nicht-Eigene, als Nicht-Eu rop a zu ,orien ta lisiere n'. Das ist für die Zeit,
aus der We bers Schriften stamme n, nicht weiter verwunderlich. Im allgemei
nen kann man sagen, daß We be r den Forschungsstand des Fac hes für d ie
Zeit um 1900 rech t gut wiedergibt. Nahezu alle diejen igen Islamwissen
schaftle r also, auf die er sich beruft , waren dem von Edward Said kritisierten
Programm des Orientalismus verh aft et. (An ers ter Stelle ist Snouck H ur
gronje zu nennen, von dem We ber d ie Aussa ge hat , es gäbe , im Islam' gar
kein Rechtssystem ; Joseph Scha ch t, der in diesem Zusammenha ng gern an 
geführt wird, hat Snouck H urgronje nicht wide rsprochen, ob wohl andere
Erkenntn isse bereit s vorlagen; neuere Fors chunge n zeigen auc h die wissen
schaftshi storische Entwicklung diesbezüglich sehr deutli ch.21)

18 Zu r Ause inandersetz ung um diesen Begriff vgl. KLAUS SCHKEINEK, Di e mitt ela lterliche

Stad t in Webers Ana lyse (wie An m. 11) S. 120 ff. Zur Herkunft des Konzepts "Idealtyp" aus dem
Ne uka nt ianismus vgl. SONG-U CHON , Max Webers Stadtkonzeption (wie Anm. 10) S.46 mit
Anm . 13. Insgesamt scheint mir ein Un terschied vo rzu liegen zwischen induktiv aus den Qu ellen
gewonnenen Abstra ktio nen und ne ukan tian ischer Kategorienlehre. Diesem Untersch ied geht
auch Schrei ner in seinem zitierte n Beitr ag nac h. Siehe d azu auch im fo lgenden .

19 NEiIEM IA Lsvrzio x, Aspe kte der Islamisierung (wie Anm. 4) .
20 EDWARD SAlD, Orienta lism. London 1978. Rela tiv frü h wu rde die Relevanz d ieser Strei t

schrift auch für d ie Rezep tion von Max Webers Sicht des Islam er kan nt, vgl. Bassam Tibis Vor
wort zur deutschen Version von MAX IME RODINSON, Islam et capita lisme (wie Anm . 7). Auc h Su
RENDRA MUNSHl, Max Weber über Ind ien (wie Anm. 10) S. 235 mit Anm. 87, zitiert Said in seiner
Krit ik an Max We ber.

21 BAR ERJ OHANSEN, Co ntingency in a sacred law. Lega l and ethical norms in the Muslimfiqh .
Leiden 1999, und besonders darin , The Mu slim fi qh as a sacred law S. I- 76. Ausei na nderset
zung mit Weber und D arlegun g seiner Quellen , in: ebd . S. 46- 51.Johansen kommt abschließe nd
zu r Auffassung, daß Webers Kategorien zur Untersuchung des islamischen Rechts ungeeignet
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Eigentlic h sollte selbstverständlich sein, daß die Pluralität von Vorstellun
gen, Lebensweisen und Programmen, die Varietät von Formen der Ver
gemeinschaftung in Geschichte und Gegenwart der vom Islam als Relig ion
geprägten und von Muslimen gebildeten Gese llschaften ernst genommen
wird, und zwar in allen Ku ltur- und Sozialwissenschaften. Dies gilt umso
mehr für die Unterschiede zwischen diesen Gese llschaften und denen, mit
denen wir eher vertraut sind . Damit soll nicht abgestritten werden, daß Ab
straktionen, Verallgemeine rungen, Begriffsbildungen dringend erforderlich
sind, daß die Forschung nicht am Einzel nen verharren darf, sondern Verbin 
dungen suchen und aufzeigen muß; und freil ich geht dies nur über allgemei
ne Frages tellungen. Die Verallgemeinerungen dü rfen aber nicht den Einzel
fall so .aufheben', daß sie trotz möglicherweise konträ rer Ergebnisse, welche
die Einze luntersuchungen erbringen, unangefochten bleiben. We nn eine all
gemeine Aussage Gültigkeit behalten soll, muß sie nicht nur dem Einzelfall
Rechnu ng tragen, de r sie bestä tigt, sondern auch dem, der ihr widerspricht .

Wie solche allgemeinen Aussage n und Begriffe gefunden werden kön nen,
ist in der Erforschung der Geschichte .islamisch er Gesellscha ften' nicht un
umstritten. Soll die Forschung sich an einem th eoreti schen Ansa tz orientie
ren, mit dessen Hilfe das Materi al "sinnvoll gegliedert" werden kann , auch
wenn der Ansa tz aus der Europageschichte stammt?22 Oder ist es "truly lau
dabl e" an einem Buch, daß es sich explizi t weigert, theoretische Mod elle auf
das Sachgebiet anzuwenden, weil dies bedeuten wü rde, daß eine Te rminolo
gie übernommen wird, die für die Europageschichte entwickelt wurde ?23 Es
würde weit in den Bere ich der H ermeneutik führen, dieser Frage weiter
nac hgehen zu wol len.f" Mir scheint es aber unerläßl ich, ganz gleich, wie
man sich entscheidet, darauf zu achte n, wie die Akteure in einer gegebe nen
Gesellschaft ihr T un selbst konzeptualisiert haben, in welche Zusam men
hänge sie sich selbst gestellt haben. Die so gewonnenen Begriffe können ein
Ausga ngspunkt für weitere Begriffsbildun gen sein.25 Das hiermit angespro -

seien: "The catego ry of the 'sacred law' as devcloped and used by Weber does not help to defi ne
the rela tion betwe~n reve lation, ethics and law in the Mu slim law. It has not been intro d uced by
Weber as a tool for such an investigation", ebd. S.51.

22 Das ford erte STEFAN C ONERM ANN in seiner Rezen sion über J ÜRGEN PAUL, H errscher, Ge
meinwe sen , Verm ittl er: O stiran und Tran soxanien in vormongolische r Ze it. Bcirut und Stuttgart
1996 ; die Rezension erschien in: Der Islam 76/2. 1999 S. 344-345.

2J So MARIASUßTELNY in ihrer Rezension des gena nnte n Buches (vgl. Anm. 22 ), erschienen in:
Intern ational Journal of Middle Eas t Stud ies 3 t / 2. 1999 S. 323 .

24 Zum Problem de s Begriffs "Idea ltypus" bei Ma x We ber und dem Ver hä ltn is von Ka tego

rien und "Empirie" (also dem histori schen Q ucllenbefund) bei ihm vgl. im Aufsa tz von KLAUS
SCHREINER, Die mittelal terl iche Sta dt (wie Anm. t 1).

25 Vgl. zu d iesem Vorschlag BERNARD LEWIS, The po liticallanguage of Islam. Chicago 1988.
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chene Grundproblern der Geschichtswissenschaft ist aus einleuchtenden
Gründen um so akuter in denjenigen Disziplinen, d ie sich mit außereuropä
ischen Gesellschaften befassen; es ka nn hier aber nicht vertieft werden.

Insgesamt scheint mir also die We bersche Fragestellung "Warum nur
hier ?" für d ie Erforschung der ,islamischen Gesellschaften' eher hinderlich
als förderlich. Das bedeutet nicht, daß nicht erstens sein Forschungspro
gramm insgesamt, d . h. daß d ie Wechselverhältnisse von Pol itik, W irtschaft,
Religion und anderen Faktoren in den Blick genommen werden, und zwei 
tens einige seiner Ergebnisse, auch seine r Ka tegorien, anregend und Frucht 
bar sein können - allerdings unter der Voraussetzung, daß man Webers Sy
stem nicht iiberni mmt, insofern es von der genannten zentralen Fragestellung
gep räg t ist . Es ist bezeichnend, wie es P. C rone ergangen ist: Ein Rezensent
meinte, in ihrer gemeinsam mit M. Cook verfaßten Studie Hagarism sei We
bers E influß allenthal ben spürbar. "But though bot h authors lu d general
knowled ge of We ber's view, neith er had read much or (speaking of myself )
any of his work, and neither was conscious of payi ng attention to him in the
course of writ ing."26 Webers Positionen sind offenbar schon so weit in die
Kulturwi ssenschaften hin ein di ffundiert , daß auch expliz ite Nich t-Weberia 
ner wie P. Crone davon nicht unberüh rt geblieben sind. Es ist daher nicht
leicht , sich der We berschen Fragestellung und ihren Konsequenzen zu ent
ziehen, vor allem dann nicht, wenn einzelne Begriffe oder Ausdrücke weiter
verwendet werde n. D ie Aussage (oder ist es eine Klage?), Max Webers Posi
tion sei nich t in geb ührende m Ausmaß rezipiert worden, wie Schluchter
meinr'", ist daher in zweierlei Hinsicht zu re lativieren : Erstens sind seit Er
scheinen des Schluchtersehen Sammelba ndes einige neue Arbeiten erschie
nerr'", und zweitens wird der eno rme Einfluß We bers auch auf d ie Islamwis
senschaft un terschätzt, wenn man nu r expliz ite und ausfü hrliche Ausein
andersetzung ber ücksich tigt. D iesen eher unterschwelligen Einfluß signa li
siert etwa Feldba uer mit der Bemerk ung, Max We bers Interpretation des
Islam werde "wa hrscheinlich viel häufiger zitiert als wirklich aufgearbei
tet".29

Als meth odisches Beispiel: KLAus SCHREINER, Legitimität, Auto nom ie, Rationa lisierung (wie
Anm. 8). Schre iner kom mt zu de m Erg ebnis, dag die unt ersuchten Begriffe dem staatsrechtlichen
Den ken bestimmter G ruppen und Auto ren in Oberitalien zur frag lichen Zeit sehr wo hl entspro
che n haben.

26 In: HUFF, Max Weber & Islam. S. 272 Anm. 94; etwas ande rs in SCHLUCIITER, Max Webers
Sicht des Islam. S. 332 f. Anm.98 (be ide wie Anm. 3); CRONE, Max We ber, das islamische Recht
(wie Anm . 5).

21 Beispielsweise SCHLUCIITER, Einleitung (wie Anm . 4) S. 84.
28 Etwa die zitierte n Studien von johansen, Carre, Feld bauer und ande ren .
29 PETER FELDßAuER, Di e islamische We lt 600- 1250: Ein Frü hfa ll von Un terentwicklung?
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Die ,islamische Stad t' nach Max Weber und Wolfgang Schluchter

Diese methodischen Bemerkungen sollen an einem Beispiel weiter entwickelt
werden, dessen sich im Buch von Huff und Schluchter niemand spezie ll an
genommen hat, welches aber dennoch ein zentra ler Punkt in Max Webers
Sicht des Islam ist : die Stadt. Der Begriff ,islam ische Stadt', das sei voraus
geschickt, ist autgrund der Vielfalt urbaner P hänomene in der Gesch ichte
des Na hen und Mittlere n Ostens und auch wegen der weithin gesehenen
Problematik vergleichender Typo logien in die Diskussion geraten, diese
Diskussion kann aber an dieser Stelle nicht ausführlich referiert werde n.r'"
Ein wesentlicher Punkt ist allerdings, daß durch das Attribut "islamisch" ei
ne Stadt (bzw, ein Typ von Urbani smus) suggeriert wird, "für deren Eigenart
vor rangig religiöser Gehalt, Weltbild und gesellschaftliche Leitbilder des Is
lam verantwortlich gemacht werden, die sich aus einem relativ klar abge
grenzten Bestan d schriftlicher Zeugnisse erschließen lassen" .3! Die Kom
bination ,islamische Stadt' hängt also mit dem gleichen Prozeß der Ontolo
gisierung ,des Islam' zusammen, der oben skizzie rt wurde. Für einen sehr
vorsichtigen Umgang mit der Begriffskombina tion ,islamische Stadt' plädie
ren auch die Auto ren der Spez ial-Bibliographie zum Thema.32 ]anet Abu-

Wien 1995 . Di es Buch ist ein insges amt bee indruckender Vers uch einer Gesamtdarstellung der

Soz ia lgeschich te der isla mischen Welt in de r genannten Periode . Es basiert auf einer umfassen

den Rezept ion der fachwissensch aftl ich en Spez ialforschung.
so Zum Beisp iel: PATRICE CRESSIERI MERCEDES GARcIA-ARENAL, P rese ntation, in: Genese de

la ville islamique en al-Andalus et au Maghreb occide nta l. Hg. D IES. Madrid 1998 S. 12: "N ous
sommes parfaitement consc ients , en effet , de ce que le term c v ille islamique est peu adequa t et

qu' il paralt genera lement presupp oscr une rcfcrence a un mode le menta l implicite. [. . .] L'ap pel
latio n ville islamique comporte imp licite ment l'idee d 'un e compa raison avec d'autres types sup 
poscs connus et clairement definis (ville antique ou ville rnedi evale chretienne ), voire celle d'utili

ser a propos de cette notion des sche mas expl ica tifs valides pour ces autres types et dan s d'autres

aires culturelles , c'est -a-d ire, po ur paraphraser R. Barthes, de deguiser no tre mecon naissance

sous un langage connu."
SI PETER FE LDBAUER, Die islam ische Welt (wie Anm . 29) S. 178. Feldbauer scheint das von mir

als "Onto log isienmg des Islam" bezeichn ete Vo rgehen zu meinen.
52 The M idd le Eas te rn city and Islarnic u rbanism: an annotated bibliogr aphy. Ed. MICHAEL

E. BONINE. Bonn t994 S. 2 1: "C ons idering the wide spa tial and tempora l ex ten t of the major

(and mi no r) Islarnic empires and dyn asties, on e of the greates t pi tfalls of an Islamic city ,m od el'
is that it must necessa rily be too general to be of much relevance or use. Such a sta nda rd model

also run s the risk of being basically synchronic, advocating tha t all Islamic cit ies in time and spa 

ce were hence similar and uncha ng ing . Th us the Islam ic city beco mes part of the unchangin g
Orient - the [rozen past - a criticism of Western, Orienta list scho larship which now is weil re

cog nized. " Bon ine und Ehlers geben in ihrer E inleitu ng zu d iesem (allge meinen) T eil der Biblio
graphie einen seh r brau chbaren Überblick iibe r die Literatur zum Thema (bis etwa 1990).
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Lughod zeichnet die Entstehungsgeschichte des Konzepts in der Islamwis
senschaft nach und bet reibt (insgesamt überzeugend ) dessen Dekonstrukti
on.33 Eine ähnliche Linie verfolgt Andre Raymond, der besonders auf die
französ ische Entwicklung eingeht. I" Schon Hourani mahnte in Bezug auf
den Begriff zur Vorsicht. P Konsequenterweise wird in jüngsten Studi en auch
ein regional und zeitlich berei ts eingegrenzter Begriff wie die ,osmanischc
Stadt' in Frage gestellt. 36 In dieser H insicht ist ein Umdenken in der Islam 
geschich te gegenüber der früheren, etwa von Gustav von Gnmebaum vertre
tenen Pos ition unverkennbar.V Auf die Forschungen zu Urbanismus und
Stadtentwicklung aus geographische r Sicht kann hier nicht eingegangen wer
den. Für die hier verfo lgten Zwecke muß der Hinweis genügen, daß einer
dcr maßge blichen Vertre ter der Stad tgeographie des Nahen Ostens, Eugen
Wirth, auf der Grund lage eines überw ältigenden empirischen Materials zu
dem Schluß komm t, es gebe keine ,islamische', wohl aber eine orienta lische
Stadt, die sich durch eine Reihe bau licher und städteplancri scher Elemente
von anderen bekannten Stadttypen unterscheidet. Den soz ialen und recht-

33 J ANET A RlI -LuGHO D, The islarnic city - histo ric myth , islami c csse nce , and co ntc mporary

re leva nce, in: Intern at ional Journa l of Middle East Stu d ies 19. 1987 S. 155-176. D ie These lau

te t : "[T ]he id ea of th e Islamic city was constructed by a series of We stern authorit ies who drew

upo n a srna ll and eccent ric sampIe of pre-M odem Arab cit ies on the eve of Westernization (d o 

mination), but more th an tha t, d rew up on one another in an isn ad of autho rity we intend to t ra

ce hcre.", ebd. S. 155. Weber, Snouck Hurgro nje und Mekka spielen in dem Aufsat z keine Ro lle.

Die Ergebnisse der Autorin lassen sich de nnoch auf die Geschichte des Begriffs in der \'(/eber

bezogenen Litera tur anwe nde n; aller d ing s ist auffällig, da ß in der We ber-bezoge nen Literatu r

d er von Ab u Lug hod nachgez eich net e Hauptstrang de s orientali st ischen D isk urses über d ie .is

lam ische Sta dt' (die Brüder Ma reais. Bru nsc hvig, Gnme ba um) nic ht aufschein t und man sich an

dem äh nlic h st ru kturier ten, aber marginalen Strang, der z u Snouck Hurgronje fü hrt, festh ält.
34 ANDRE RAYM OND, Ville mu sulrn ane, ville arabc : myt hes or ien tali stes et recherches recentes,

in: Pano ra mas urb ain s. Situa tion d e I'h isto ire de s villes, Ed.j.-L. BIGET/ C. -Cl. H ERVF.. Fonte

nay/Saint C loud 1995 S.309-336. Nachgedruckt in: A. RAYMOND: La vil!e arabe, A lep, a
l'cp oque otto rnane (XVIe - XVIIIe siccles) , Damaskus 1998 S. 23-50. Der Autor geht mit einiger

Schärfe auf d ie Posit ion ein , di e , islamische Sta dt' durch d as Feh len von etw as zu charakterisie

ren. Zu Recht od er zu U nrecht führ t er d ies Vo rge hen auf di e Re zeption der Studien Max We

be rs zu nick, vgl. ebd. S. 31 1 bzw . 325 .

35 ALBERT H . HO URAN I, T he Islamic City in the Ligh t of Recen t Res earch, in : The ls lam ic C i

ty. H g. ALBERT H . H OlJRANI/ SAMUEL M . STER N. O xfo rd 1970 S. 9- 24.

36 E DHEM EWEM/ DANIELGOFFMAN / BRlICE MASTERS, The Otto rnan Ci ty between East an d

West. Aleppo, Izmir an d Istanb ul , Cambridge 1999, wo die Frage "Was there an Ottornan Ci

ty?" als Übersch rift iiber d er E inleitung steht. D ie Antwo rt ist im wese ntl iche n nega tiv, di e Auto

ren betonen di e U nterschie de zw ische n den d re i beh andelt en Städ ten ebe nso wie deren stru kt u

relle Gemeinsamke iten mit europäische n Städ ten. So kö nn te Izmi r meh r mit Livorno als mi t Ko 

nya , Alep po mehr mit Lyon als mit Bagd ad und Istanbul mehr mit Venedig als mit Edirne ge

mein sam h aben, vgl. ebd . S.214.

37 G USTAV V.GRUNEBAUM, D ie islamisch e Stad t, in : Saeculum 6. 1955 S. 138-1 53.
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liehen Verhältnissen in der »islamzeitlichen orientalischen Stadt" nähert
W irth sich nur vorsichtig.38

Schluchter faßt Max Webers Position diesbezüglich in seiner Einleitung
zusammenr'" Er bezieht sich dabei im wesentlichen auf einen Abschnitt in
Wirtschaft und Gesellschaft40 und rekonstru iert dariiber hinaus, wie auch
sonst in d iese m Text, zu de n unterschied lichen Sachgebieten Webers Positi
on aus einer Menge verstreuter Passagen. Es soll hier zuerst darum gehen,
d ie Schritte di eser Zusammenfassung (un d damit der We berschen Argumen
tation) aufzuzeigen, und erst in zweiter Linie dartun, die Vereinbarkeit der
Weberschen Aussagen mit dem he ut igen Stand der Forschung zu prüfen, Im
Ergebnis wird sich zeigen, daß Weber die Ka tegorien, mit de nen er in Bezug
auf d ie ,islam isch e Stadt' arbeitet, nicht nur nich t am verfügbaren Q uellen
ma terial en tw ickelt, so ndern sie nicht einma l daran übe rp rüft , T urn er s Skiz
ze bemüht sich um eine n gewisse n Zusa mmenha ng mit dem historisch en Be
fun d, seine Literaturbas is bleibt aber gleichfalls schma l.41

1. M ax W ebe r stell t di e okz ide nt ale Stadt (mit den entspreche nde n Ein
schrä nkunge n ) de r oriental ischen Stad t typologisch vergleiche nd gege nü ber.

2. Di e Gemeinsamke iten aller Städ te werden au fgez ählt.

38 EUG ENWIRTH, Die orienta lische Stadt im islamischen Vorderasien und Nordafrika. 2 Bän
de. Mainz 2000. Siehe vor allem die Ein leitung S. 7- 12 und in der Zusammenfassung S. 515-522.
Das Werk stellt die Summe der jah rzehntelangen Forsc hungen Wirths zur Geographie orienta
lischer Städte dar. Anders als Weber defin iert er den Typ der orien talischen Stadt nicht durch
das fehlen von etwas, sondern pos itiv durch Merkmale, die in anderen Städtetypen, darunter
auc h der abend ländischen, der mediterran-antiken und anderen Typen fehlen; im Vergleich arn

nächsten kommt der islamzeitlich orientalischen die altorienta lische Stadt. Wi,th betont wieder
holt, der Islam als Religion sei zur Bestimmung eines besonderen Stadttyps un tauglich. Er
grenzt seine "orientalische Stadt" da her auc h von solc hen Städten in Süd- und Südos tasien sowie
im tropischen Afrika ab, die überwiegend von Muslimen bewo hnt werde n. Wirth bri ngt noch ei
ne Rei he weiterer Stimme n von Geographen, Islamwissenschaftlern und anderen Spez ialisten,
die sich gegen das Ko nze pt der , islamischen Stadt' ausspre chen.

39 W. SCHLUCHTER, Einleitung (wie Anm. 4) S. 69-75.
40 MAXWEBER, Wirtschaft und Gese llschaft, Stud ienausgabe. T übingen 51980, Abschnitt zu

Mekk a S. 739 f., auch ent halten in: MWG 1122-5. Die Bemerkunge n zur Stadt Mekka find en
sich dort auf S. 94-98 .

41 BRYAN S. TURNER, Weber and Islam. London 2 1998 (erste Ausgabe 1974) bes. S. 93-107
(Ka pitel 6, Islam and the city) . T urner benutzt im wese ntlichen Lapid us' Arbeiten zu r mamluki
sehen Sta d t. Seine Hauptkr itik an We ber betrifft d ie "Kriegerreligio n", ein für die C harakteri
sienmg urbanen Lebens unt ergeordn eter Punkt. An keiner Stelle scheint T urner zu bezweifeln,
d al~ sich die Ergebn isse, die Lapidus für die mamlukische Zei t in Ägypten und Syrie n gewo nnen
hat (ca. 1260- 1517), auf ande re Regionen und Perioden übert ragen lassen. Vgl. IRA M. LAPIDUS,
Th e evolut ion of Mu slim urban society, in: Cornparative Studies in Sociology and H isto ry 15.
1973 S.2 1-50
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3. Schluchter referiert Max Webers Systematik der Klassifizierung von
Städten ; er bemerkt en passant, d ie orienta lische Sta dt sei der antiken dies
bezü glich ähnlicher als der mittelalterlich okziden talen, verlä ßt aber dies
Thema mit der Bemerkung, dies Vorgehen führe nicht sehr weit.

4. Es komm t (statt des relativ oberflächlichen Vergleichs auf der Basis der
eben genannten Klassifikation) auf den U nterschied zwische n a) ök ono
mischer und b) poli tisch -admini strativer Fun kt ion der Stadt an. In der Öko
nomie scheint ein Un terschied zwischen Stad t und Land ("D orf") nur sehr
schwer faßbar, alles scheint sich in quantitativen Abstufunge n abzuspielen.
Im Politisch-Adm inistrativen aber, so Schluchte r fast triump hierend, gibt es
den gesuchten qu alitativen Unterschied : "Eines allerd ings haben Dörfer
nicht entwickelt: eine politische, administrative, militä rische und rechtliche
Auton om ie und Autokephalie' v'", wodurc h sich der U mke hrschluß nahelegt ,
alles, was diese Merkm ale nich t aufweisen, sei eben nur in unvollko mmener
Weise städtisch (s. 0. : Charakterisier ung ex absentia ).43

5. Um einige antike Sonderfälle (po leis ) ausz uschließen, wird ein weiteres
Merkm al eingeführt und als entscheidend bezeichnet , d ie "anstaltsmäßig or
ganisierte Sta d tgemeinde'<'"; hie r wird ergänzt, auch unter den okzid en talen
Städten hätten nu r einige die volle Auton omie und die "a nstaltsmäßig orga 
nisierte Stadtgemeind e" erreicht"

6. N ach dieser Charakte risierung dessen , was d ie okzidenta le Sta d ten t
wicklung auszeichnet - im Ergebnis eine H äufung von einschrän kenden At
tributen, "e in aus dem Wi llen der Beher rscht en legitim ierter und anstalts-

42 \VI. SCIILUCHTER, Ein leitung (wie Anm. 4) S. 17; \VIEBER, Die Stadt (wie Anm. 11) z. B. S.84
(Aufzä hlung der zum »ökonomischen" und zum »politischen" Stadtbegriff gehörenden Merk
male). Einen geographischen Stadtbegriff, wie Wirth ihn vorschlägt und wie er auch bei Ray
mond zugru nde liegt, kenn en beide nich t.

43 Auf diesem Umke hrsc hluß beru ht das von Song-U Cho n bezeichnete Mißverständnis, We
bers Stad tbegriff sei »zu spez iell oder eurozcntrisc h", siehe SONG-U CIION, Max \Vlebers Stadt 
konzept ion (wie Anm. 10) S. 41 Anm. 1. Aber auch wenn Weber natürli ch of t betont, in vielen Zi
viIisationen gäbe es Städ te (im ök onomischen Sinn zu mindest), so kan n man doch weitergehen
und sagen, zur Stadt im wirk lich vollkommenen Sinn (als Idea ltypus, gewissermaßen) gehö re
eben gena uso der po litische Stadtbegriff Wie weit Weber ein Entwicklungsmodell zugrunde
legt, in dem dann die ok zidentale Stadt einen .h öhercn' Entwicklungsstand repräsentieren wiir

dc als alle andere n Städte, ist nicht völlig klar. •Manche Formu lierungen scheinen darauf hin
zudeuten, ein solches Modell sei implizi t mitgemeint , wenn etwa vom »Erreichen" eines Zusta n
des die Rede ist.

44 W/. SCHLUCIITER, Einleitung (wie Anm. 4) S. 71.
45 Die Ko nzep tion läßt sich also nicht durc h Verweis auf solc he Städte in Weste uropa kriti 

siere n, die dies nich t erre icht haben. Hier zeigt sich die Problematik der "Idealtypus" -Kon zepti
on: Welche Möglichkeiten der Falsifik at ion durch histori schen Befund hat die Kri tik in diesem
fa ll?
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mäßig organisierter Gemeindeverband mit politisch ,re volutionären' und
ökonomisch erwerbsorientierten vornehmen oder .plebejischen', aufstiegs
orientiert en Blirgern"46 - wendet sich Schluchters Dars tellung der Stadt in
der islamischen Welt zu; ohne weitere historische Bezugnahme werden die
eben zitie rten Attribute abgearbeitet; es wird jeweils gefragt, ob die Stad t im
Islam durch dies Attribut geke nnzeichnet werden könne; die Antwort ist je
weils negativ, oh ne daß dies historisch konkreti siert würde.

7. Die einzige historische Bezugnahme gilt der Stadt Mekka zur Zeit des
Prophete n Muhammad (um 600 n. Chr. ) und "danach".47 Die Sachauss agen
über Mekka lasse ich nun beiseite; da ß Snouck H urgronjes Erkenntn isse
nicht mehr Stand der Forschung sind, gehört nicht auf diese Argumentati
onsebene (auch wenn die Studie heute noch lesenswert ist).48 Es sei aber er
laubt anzumerken, daß die Stadt Mekka als ein völlig exzen trischer Sonder
fall angesehen werden muß (wegen ihrer Eigenschaft als Pilgerzentrum),
und daß Aussage n über nah- und mittelöstl iche Met ropol en wie D amaskus,
Aleppo, Bagdad , Kairo , Fez, Buchara und so weiter fehlen.49 D as Gege n
st ück zum italienischen Popol o und der gleichfalls genannten Stadt Köln ist
eben nicht Mekk a, sondern vielleicht eher die syrische, andalusische oder

4. SCHLUCIlTER, Einleitung (wie Anm. 4) S.72.
47 Ebd. S.73. Es ist in Schluch ters Text schlecht erke nnbar, auf welche Zeit sich die jeweili

gen Aussagen bezie hen. Das ist in Snouck H urgron jes Buch deutlich genug gemacht: C. SNOUCK
H URGRONJE, Mekka. Bd. I: D ie Stadt und ihre He rren. Haag 1888; Bd. Ir : Aus dem heutigen Lc
ben. H aag 1889; Bilderatlas. Haag 1888. Es handelt sich insbesondere um die Zustän de in Mek
ka zwischen dem 13. und dem Ib.Jah rhundert, und ansons ten und im zweiten Band ganz über
wicgcnd um die Zcit von Snouck H urgronjes Aufenthal t in Mekka (1884-188 5).

48 Zur Stadt Mekka zu r Zeit des Propheten gibt es inzwischen eine kaum noch übersehba re
Literatur. Besonde re Erwähnung verd ienen die Arbe iten von M. KISTER, Some reports concer
ning Mecca: From j äh iliyya to Islam, in:Journal of the Econ omic and Social H isto ry of the Ori
ent 15. 1972 S. 61-93 ; und PATRICIA CRONE, Meccan trade and the rise of Islam. Princeton 1987.
Zu spä teren Epochen vgl. z. B. R. MORTEL, Zaydi Shi'ism and the Ha sanid Sha rifs of Mccca, in:
Intern at ional Journal of Middle East Stud ies 19. 1991 S. 455-472 und weitere Arbeiten. Snouck
Hu rgronj es Studie behält ihren Wcrt als cin einmaliges Zeugnis für die Stadt Mekka am Ende
des 19. Jahrhunderts , gerade wcil Aufenthalte von Nicht-Mus limen dort spä terhin unmöglich
wurden. Die Ausrichtung des Buches, vor allem des zweiten Bandes, ist dabe i eher »ethno lo
gisch".

49 Einige flüchtige Bemerku ngen über Konstantinopel, siehe: MWG I122- 5 S.99, könn en an
dem Gesamteindruck nichts ändern. Der sehr gut gemachte Index zu »Die Stad t" weist außcr
Mekk a und Kons tantinopel keine weitere n Na men islamischer Städte aus. »Wcbcrs Stadttypen,
gebildet auf der Grundlage eines stre ng durchgehaltenen Rcalitä tsbczuges, sind geda nkliche
Konstrukte [. .. ]." , aus: KLAUS SCH REINER, D ie mittelaltcrliche Stadt (wie Anm.l l ) S. 123. Für
d ie . islarnische Stad t' ist dic etwas ausführ lichere Behandlung einer einzigen, dazu noch höchst
eigcnartigcn Stad t, übe rd ies auf der Basis einer einzigen Stud ie, wohl kaum ein »streng durch
gehaltener Realitätsbez ug".
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ostiranische Städtelandscha ft.P" Daher resultiert meine Behauptung, Webers
Kategori en seien in diesem Fall nicht einmal am Quellenbefund überprüft.
Di e Feststellung, andere Verallgemeinerungen übe r ,die islam ische Stadt',
die in der Fachwissenschaft entwickelt worden sind und bis heute zirkulie
ren, seien aus einer vergleichba r schmalen Quellenlage gewonnen, verbessert
die Lage nicht.f '

8. Allgemein, und ohne historischen Bezug: "D ie Stadtherrschaft ist also
in den islamischen Staaten die Verlängerung der Territorialherrschaft. Für
beide wurd en dieselben Legitimations- und Organisationsprinzipien be
nutzt", nämlich diejenigen des Pfründenfeudalismus und des Mi litärpfrün
denturn.V Auf diese Begr iffe und ihren heuristischen Wert kann ich in die
sem Zusammenhang nicht eingehen. Zu den in der Stadt vorf indliehen "Or
ganisationsprinzipien" ist weiter unten einiges gesagt , ebenso zur besond eren
Stellung von Städten innerhalb einer"Territorialherrschaft".

Wir haben also ein insgesa mt durchaus sehenswertes Beispiel für eine Ch a
rakterisierung durch das Feh len von etwas, nämlich von denjenigen Züg en,
d ie für die okzidentale Stadt oder doch für einige maßgeblich e ok zidentale
Städte als entscheidend festgelegt worden sind. Warum gerade Mekka als
Beispiel ausgewählt wurde, läß t sich nur erahnen. Ne ben der Zugänglichkeit
von Snouck Hurgronjes Studie möchte ich vermuten, daß hier die oben cha
rakterisierte Ontologisierung des Islam eine Rolle spielt. Mekka ist die isla
mische Stadt, wei l der Prophet Muhammad seine Tätigkeit dort begonnen
hat und weil sich an den dort zur Zeit des Prop heten feststellbaren Struktu
ren seitdem nicht viel geändert hat.5 3 Aber auch and ere Autoren hatten kein

50 SCIILUCHTER, Einle itun g (wie Anm. 4) S. 117 Anm. 195. Köln ist in de r T at vielleicht dieje

nige Stadt (nördlich der Alpen), die Weber am häufigsten anführt.
5 1 J. ABU-LUGHOD, The Islamic city (wie Anm .33 ) S. 159, bemerkt, einflu ßreich e Vera ll

gemeinerungen beruh ten auf Beobach tungen an einer einzigen Stadt, in d iesem Fall Fez , d ie ni l'

di e Zeit ku rz vor dem fra nzösischen Protektorat gemacht worden sind .

52 SCHI.UCHTER, Einlei tung (wie Anm, 4) S. 74. H ier ist die T extbasis bei Web er deutlich

schmaler als son st bei Sch luchters Zusammenfassun g. Bei We ber fehlt z. B. eine Auseina nderset
zung mit dem U msta nd , daß Ko mmensalität der Mu slime keine Schwieri gkeit darstellt und da ß

"m agische" oder kastengebund ene Ve rk lammerungen der Stadtbewohner für islamische Gesell

schaften nich t nachweisbar sind . Sch luchter seinerseits geht nicht darauf ein, daß eine "Gemein

de" der Bewohner einer islamis chen Stadt jede Wo che im gemeinsamen Freitagsgebet zusta nde
kommt und daß auch dort, wo es mehr a ls eine Fre itagsmoschee in der Stadt gibt, di e beiden

]ahresfeste des Islam tenden ziell alle Muslime der Stadt zusammenf ühre n. Vgl. zu r T rennung

von Stadt und "Hinte rla nd " BABER ] OHANSEN, T he all- embracing town an d its mosqu es (wie
Anm. 21) S. 77 -1 06, zuerst veröffentl icht in: La revue de l'occident musu lman et de la Meditcrra

neeno. 32 .1981 S.139-161.

53 Siehe da gegen SCIILU CHTER, Einleitung (wie Anm . 4) S. 59: "Sie [die mit de r Trennung von
Sultana t un d Ka lifa t en tstandene Strukturkonste llati on. etw a ab 833 nach dem Zusammenhang
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Problem damit, von einer od er nur einigen wenigen Städten ausgehend auf
,die islamische Stadt' hin zu vera llgemeinern, offenbar in der Annahme, daß
man alle islamischen Städte kenne, wenn man eine kennt. D ie Verallgemei
nerun g erf olgt dabei sowohl in räu mlicher wie in zeitlicher Hi nsicht. 54

Im Anschluß spricht Schluchter, Weber zitierend , von der "eigentümlichen
Ana rch ie" der Stadt Mekka. Dies en Zug teilt jene Stadt aber mit vielen ande
ren, in denen "massenha fte H errs chaftsansprüche" aufeinand er treffen und
"ein and er kreuzend , nebeneinander" her laufen.i" Wo rauf es mir hier an
kommt, ist, daß in dem Moment, wo es um die histori sche Analyse der in
nerstäd tischen Machtst rukturen gehen müßte, wo es darum gehen müßte,
diese Herrscha ftsansprüche an historischen Fällen in ihrer Gesta lt und in ih
ren Entwicklungen aufzuzeigen, die ex absentia- Argumentation durch
schlägt und der in den islamische n Städten (nicht nur Mekk a) vermutete ge
sellschaftliche Zustand als "Anarchie " (eben auch: Abwesenheit von etwas,
nämlich von Herrschaft, und überdi es ein nicht immer wertfrei gebrauchter
Begr iff) gekennzeichnet wird . Wenn man alle positivaussagbaren Eigen
schaften, die das KategoriengeJiist liefert, in einem Gem einwesen vergeblich
gesucht hat , bleibt zur Kennze ichnung der Verh ältnisse in diesem Gemein
wesen nur noch ein Begriff, eben "Anarchie", was ich hier als Steigerung der
Negation lesen möchte.

Schluchter vermeid et es im Anschluß an Weber, ,den Islam' explizit für
die Entwicklung bzw, Nicht-En twicklung in dem entsp rechenden Kultur
raum verantwortlich zu machen. H uff ist da kühner , er meint:

bei Schluchter; d. Vf.] vor a llem muß man chara kterisieren, wenn man die Stellung des .isla
mischen Orients', der ,is lamischen Sta ate n', zum rationa len Kap italismus, wen n man das Ver 
hältn is mangelnder Begünstigun g, ja das Verhältnis der O bstru ktion, des Widersta nds gegen ihn
voll verstehen will." Diese m Ansp ruch wird die Skizze über die Stadt bestenfa lls tei lweise ge
recht, schon allein wei l d ie für jene Epoche in der Ge sch ichte de r islamischen Lände r maßgeb
lichen Städte in de r Ana lyse überhaup t nicht vor kommen. Zur Auswa hl von Mek ka als paradig
matischer ,islami scher Stadt' siehe auch REINIIARD SCHULZE, Me kka als myt hischer O rt , in:
Form und Funktion des Myth os in archaischen und mod ernen Gesellschaf ten. Hg. HANS-PETER
RusTERHo Lzi RUPERT MOSER. Bern 1999 S. 47-63 .

54 Vgl. Auu- LuGIIOD, The Islamic city (wie Anm. 33). Gera de vor solchen Vera llgemeinerun
gen ha tte schon HOURANI gewarn t: T he islamic city (wie Anm , 35) S. 11.

55 SCIILUCIITER, E inleitung (wie Anm. 4) S.74 ; MWG 1122- 5 S. 127. Auc h Snou ck Hurgronje
spricht von »Anarchie" in Bezu g auf Mekka. Er bez ieht diesen Ausdruck aber auf bestimmte Pe
riode n : in C. S. SNO UCK H URGRO NJ E, Mekka I (wie Anm. 47), S.62 ist von einer »anarchischen
Period e" Mekkas d ie Rede, gemeint sein wird laut Aus kunft des Inha ltsverzeichnisses die Zeit,
in der die Qarmäten Me kk a und die Pilgerk arawanen bedrohten (etwa 891-969). Noch einmal
spricht das Inhaltsverz eichnis von "Ana rchie~ für d ie Period e vor 1201 (damals riß ein beson 
ders begabter Mann die Herrschaft über Mekk a an sich) . Es ist nich t auszu mac hen, ob Webers
Charak terisieru ng der Verhä ltnisse in Mekka als .Anarchie" auf Sno uck Hurgronj e zuriickgeht.
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"the .revolution' had ta ken place with the arrival of the Quran [... ]. When supp le
mented by the life and practice of Muharnmad (the sunna i, the blueprint was
established. T he task was to ad just the com munity to the precepts of sacred law, not
to undertake bold new dcpartures.Y "

Das erklärt für die Stru ktur islamischer Städte mit Verlaub gar nichts, weil
als einz iges Motiv für das Handeln von Personen und Gruppen das Streben
oder die als solche empfundene Verpflichtung genannt wird , einen Idealzu
stan d herzustellen, der - jedenfalls im Auge des Betrachters, wie weit auch
im Auge der Aktanten, bleibt unklar - mit der koranischen Offe nbarung und
dem Vorbild des Propheten berei ts hinreichend definiert ist. (Es spricht
nicht für die Islamwissenschaft. daß es Fachvertreter gibt, die ähnliche Argu
mentationsmuster verwenden.Y ) Damit erübrigt sich eine konkrete Analyse
des Verha ltens von Gruppen in Städten oder auch der Rech tsentwicklung 
dies ist Huffs zweites Beispiel - über die Ja hrhunderte hin: Wir wissen doch
aus den Basistexten (und der En tstehungsgeschichte) des Islam, wor in des
sen Wesen besteht, und alles, was die Geschichte bietet, ist dann höchstens
noch Illustration dieses Wesens.

Zur Erforschu ng der G esch ichte von St äd ten in d er islamischen Welt

Desweiteren gilt es einige wichtige Linien der neueren historischen For
schung zu Städten in der islamischen Welt vorzus tellen. Dabei wird zunäc hst
etwas weiter auszuho len sein; an den Anfang stelle ich einige Überlegungen
zu sozialen und politi schen Strukturen in ,mittelalterlichen' Gesellschaften
des Nahen und Mittleren Ostens und gehe dann auf inners tädtische Verhält
nisse im besonderen ein. Eine wie auch immer geartete Vollständ igkeit kann
dab ei nicht intend iert sein; dennoch kann die Darstellung da bei helfen, von
dem Eindruck wegz uko mmen, es habe sich in der Islamgeschichte seit
Snouck H urgro nje zum T hema "Stadt" nichts getan.5B

56 H UFF, Introdu ction (wie Anm. 3) S. 38.
57 D as bezieht sich auf die unh istori sche, eben auch essentia listische Arg umentation in eini

gen der von Abu-Lughod, Raymond und anderen zitierten Arbeiten, ist aber auch ansons ten
nicht selten.

58 Einen Überbli ck über die Entwicklung innerhalb der historischen Forsch ung zu orie nta 
lischen Gese llschaf ten findet man in den oben zit ierten Aufsätzen von Abu Lughod und Ray
mond. Wirth und Raymond stellen die Arbeiten zu Urbanismus und Stadtgeographie in den
Mittelpunkt.
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Selbst gestellte Aufg abe der historisch arbeitenden Islamwissenschaft ist es
neben vielen anderen Dingen , die in den untersuchten Ges ellsch aften han
delnden Gruppen zu definieren, überh aupt zu erkennen, wer die histori 
schen Subjekte sind . H ier handelt es sich um die Erfo rschung der Verhältnis
se "unterh alb der Herrscherebene", um einen Begriff und ein Programm zu
zitieren, für das in unserem Fach u. a. der Name Albrecht Noth steht. 59 Di es
ist insbesondere im Hinblick auf die sozialen Verhältn isse in der Stad t von
Belang. Die Forschung zur .islarnischen Stadt' ist inzwischen so umfang
reich, daß ihr schon vor Jahren eine spez ialisierte Bibliographie gewidm et
wurde.l''' Verwunderlich ist aber, daß die Weber-Forschung auch prominente
Arbeiten zum Thema nicht sichtbar zur Kenntnis nimmt."!

Gefragt wird also nach gesellschaftlich handelnden Gruppen. Dabei geht
es nicht darum herauszu find en, ob es "Korporationen" im Web erschen Sinn
nicht vielleicht doch gegeben haben kön nte und sie bei Weber nur deswegen
nicht vor kommen, weil d ie Isla mhistoriker seiner Zeit nach derlei D ingen
nicht gesucht (und sie da her auc h nicht gefunden) haben.v' Stattdessen geht

,9 Eine ers te Sk izze zum Them a "Schich ten und G ru pp en" hat Noth noch verö ffe nt lichen

können. ALB RECHT N OTH, Schichten und G ru ppen (wie Anm. 16) S. 135-149.
60 M. E. Bm IINE, Thc Middlc Eas tern city (wie Anm. 32) .

61 SCHI.UCHTER z itiert in der "Einleitung" (wie Anm. 4) übe rha upt kein e islam wissenschaftli 
che n Arbe ite n zu r Stad t außer Snouck Hurgron jes Mekkastudie. S() N(~-U CHON, Max We bers

Stadtkon zeption (wie Anm . 10) S. 59 mit Anm. I, handelt d as T hem a in einer Fußno te ab, was
ausreichen mag, we il sein G ege nstand explizit d ie Entwicklung des okziden talen Bürgerturns ist ;

er vermerkt die " im wese ntl iche n posit iven Einschätzungen Weberseher Konzeptionen vo n isla
misc her und orienta lisch er Sta dt seitens der O rientalistik ", wo mit beso nders HO URANJS, Islarnic
city (wie Anm. 35) gemeint ist; Houra nis kritische Bemerkungen zu m allzu allgeme inen Konzept

,i slamische Stadt' erwähnt er nicht. Feldbauer bem erkt zu fr üheren Forschungen zur .i sla 

misch en Stad t' : "D icsc und andere Kli sche es übe r di e westas ia t isch-no rd afrika nische Stadtent
wicklung im Ka lifa t und in se inen N achfolges taa ten sind im Kern d as Produkt problemati sch er
Ver gleich e mit einer ide al isierten Antike od er mit isolierten, z ur N orm erhobenen Aspek ten sp ä

terer europäischer Entwicklung, wobei in aller Regel - bis in die Mitte der fünfziger J ahre prak

tisch au sn ahmslo s - der Religion eine ze ntra le Rolle für die Erklä ru ng der Andersart igkcit,
Fremdheit der .is lami sch en Stadt' zufällt." Siehe FELDBAu ER, Di e islamische W elt (wie Anm. 29)

S. 190 f. D as trifft' mit nu r ge ringe n Einschränkungen auch noch auf GRUNEBAUM, D ie islamisch e

Stad t (wie Arun , 37) zu. Beso nde rs au ffä llig ist mir, daß auch Arb eiten, deren Titel Weber-spez i

fische Rei zworte entha lten, in de r We ber-bezogenen Lit era tur nich t rezipiert werden, z. ß .
CLAU DE CAH EN und seine Studie: M ouvements populaires et autono misme urbain dans I'Asie mu

su lman e du moycn age, in : Arabica 5. 1958 S. 225- 250; Arabien 6. 195 9 S. 25-56 un d 233-265.
62 Wcber und (in seinem G efolge) Schluchter gehe n da von aus , daß es in der , islamische n

Stadt' Zünfte gegeben habe - der historisch e Bezu g ist wieder Mekka im 19. J ahrhundert, so wie

Snouck Hurgronje es besch rieben hat. Dic Frage de r "Zünfte" in der So zi algesch ichte isla
mischer Länder muf hier offen bleiben. Stern und Cahen verne inen ihr Vorhandensein in vor

mongolischen Städten, siehe : STERN, T he constitution of the Islarni c City, in: HO URA:-< II STER.'1,

The Islami c city (wie Anm . 35 ) S.25-50; C. CAIlEN, Y a-t-i l eu des corporations.. . , in: ebd .
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es darum heraus zufinden , wie sich Grupp en gebildet haben , entl ang welcher
Unterscheidungslinien (örtliche, tribale, ethnische, religiöse, professionelle
oder andere ), wie diese Zu sammenschlü sse dann in ihren Gemeinwesen
funktionieren und wie sie ihren eigenen Zusammenschluß konzeptualisieren .
We ithin werden die von I. Lapidus so genannten "paroc hial groups" beob
achtet, die auch, aber nicht imme r, du rch Territo rialität, also Nachb ar
schaft, definiert sind63 und von denen ein e Vielzahl sich zu komplexeren Ge
meinwesen, etwa größeren Städten, zusammensetz t.P" Es mu ß eindringlich
darauf verwiesen werden, daß d iese "parochial groups" nur manchmal Wur
zeln im ar abischen (oder sonst eine m) T ribalismus haben.P" D ie H äupter
dieser "parochial groups" ist man iibereingekommen, "Notable" zu nennen.
Deren besondere Aktivitäten bilden eine der wich tigsten Forschungslinien in
der neueren sozialhistorisch ori entierten Islarnwissenschaft.P'' Zu den "paro
chial groups" gehören im lokalen Kontext oft auch die Rech tsschulen; ein
entscheidender Schritt bei der Erkundung de s Zusammenhanges von Rechts 
schulen und sozialer Struktur der mittelalterlichen Stadt ist Richard Bulliet
gelungen.6 7 Die Rechtsschulen sind ebenso wie sufisehe Bruderschaften
gleichzeitig im lokalen und im iiberörtlichen Kon text relevante Strukturen.

S.51-63. Vgl. auch die Zusammenfassung bei T URNER, Weher and Islam (wie Anm. 41)
S. 101- 102.

6J Vgl.] Aßu-LuG HOD, The Islarnic city (wie Anm. 33) S. 163.
64 IRA M. LAPlDlJS, The evolution of Mu slim urban society (wie Anm. 41) gleich zu Beginn;

außerdem IRA M. Lu-mus, A history of Islamic soc ieties, Ca mbridge 19l1 8. Es darf angemerkt
werden, daß dieser Autor seit de r Veröffentl ichung seines Werks: D ERs., Muslim cities in the la
tel' middl e ages. Cambridge 1967, zu den führenden Spezia listen auf diesem Gebiet gehört. Sei
ne Arbeiten bezi ehen sich auf Syrien in mamlukischer Zeit (insofern verspr icht der T itel des zu
letzt genannte n Buches zu viel). Wie einflußreich Webers Thesen sind, zeigt sich in der Da rstel
lung bei Abu-Lughod: Obwoh l Lapidus explizit nich t d ie Anwendbarkeit der Weberschen T hese
(von der mangelnd en Autonomie, hier verstanden als fehlen einer Muni zipalität ) testen wollte
und die Ergebnisse anders lauten, sag t Abu-Lughod: "I have seen this wor k cited by O rient alists
as pro ving th at Islamic cities lacked rnunicipal governancc" . Vgl.J. AHU-LuGIIOD,Th e Islamic ci
ty (wie Anm. 33) S. 160.

65 T URNER, Weber and Islam (wie A.JIm. 41) S.97: "Whe reas in Asian eities one finds a col
lectio n of d istinct separate and tribai gro ups which do not join in comrnon act ion, Chr ist ianity
helped to brcak tribalism in Europc." Um Turner nicht Unrec ht zu tun, sei vermerkt, daß seine
eigene Darstellung, soweit sie im folgend en von Lapidus abhä ngt, ganz ande re Aspekte beton t,

66 "Notableu entspricht in etwa dem arabischen a'yäll ; es giht noch and ere or iginalsprach
liche Ausdrücke, für die "Ühersetzung" war vermutlich ein "seminal art icle" von Albert Hourani
entscheidend: Ottornan Reform and the politics of notables, in: ALHERT H. HOURANI, Th e emer
gence of the modem Middle East (collected pap ers) , London 1981, zuerst in: Beginnings of Mo 
dem ization in the Middle East. Hg. W.R. POLK/ R.L. CHAMßERS. Chicago 1968 S.41 - 68.

67 RICHARD BULLlET, The patricians of Nishapur. Carnbridge 1972. Der Begriff "patri ciansu

ist umstritten und hat sich gegenüber "notables" nicht durchsetzen kön nen. "Pa tricians" hat
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Schon allein das macht einen reinen "mosaiktheoretischen" Ansa tz fragwür
dig .

Als fruchtbar hat sich weiter das Konzept der persönlichen Loyalität her
ausgestellt ; Gruppen bilden sich danach durch die gemeinsame Loya lität zu
einer Persou." Es ist nicht nur bei der Definition vieler "parochial groups"
sowie bei der auch überört lichen Form von Vergemeinschaftung entschei
dend, die als Patronage und Klientelismus bekannt ist, sondern auch für
Ka rrieren , sogar für die Herausbildung der viel berufenen Militärsklaverei. f"
Es wird in abgewandelter Form auch für die Beschre ibung zeitgenössischer
Gesellschaften in der islamischen Welt verwendet."? Das Verhältn is dieser
Formen der Vergemeinschaftung zu Webers "Patrimonialismus" wäre zu
klären; die Bind ung des Weberschen Begriffs an die Typologie von He rr
scha ftsformen steht seiner Verwend ung im Kontext von Ne tzwerken persön
licher Loya lität eher im Wege. Ob die so definierten Zusammenschlüsse juri
stische Persone n sind, ist für ihre Funktionsweise in einem gegebenen gesell
schaftlichen Kontext möglicherweise seku ndär; wichtig ist, daß sie stabil
sind und gelegentlich in Vertragsform abgeschlossen (und beschworen) wer 
den, auch wenn sie offenbar nicht immer über den Tod der Parteien hinaus
gelten sollten. i '

Weiter wird nach den ko nkreten Formen gefragt, in denen Herrschaft
ausgeübt wird . Auf welche gesellschaftlichen Gegenkräfte stößt ein Herr
scher (und welche Sorte Herrscher) beim Versuch zu herrschen ? (D ie Frage
richtet sich nicht auf die Machtverhältnisse zwischen dem Herrscher und
dem ihm zugeordneten inneren Kre is der Macht - hier findet sich wieder das
Problem des "Patrimonial ismus" - , sondern auf die Verhältnisse zwischen
diesem inneren Kreis und der Gesellschaft insgesamt.) Zu den Gegenkräf
ten72 gehören auch solche, die durchaus über eine eigene Machtbasis ver-

eben den Nachteil, aus der antiken und mittela lterlichen europäischen Geschi chte "b esctzt" zu
sein.

68 Maßgeblich und bahnbrechend in diesem Feld ist Ro v MOlTAHEDEH, Loyalty and lead 
crship in an ea rly islarnic soc icty. Princcton 1980.

6' Als ein Beispie l für d ic Weitere ntw icklung des Ansa tze s von Mottahedeh siehe J. PAUL,
He rrscher, Gemeinwesen, Vermittler (wie Anm. 22).

70 PETER PAWELKA, H errschaft und En twicklung im Nahen O sten: Ägyp ten . He ide lberg 1985.
Beeindruckend auch die Arbeiten von O LIVI ER Ro v, Groupes de soliderite au Moyen-Orient et
en Asie Centra le. Paris (Les Cahiers du CE RI) 1996; und : D ERs., La nouvelle Asic Ce nttale. La

fabrication des nations. Paris 1997.
71 Das arabi sche Wo rt für solche Vcrb indun gcn ( 'ahd) bedeutet auch "Vertrag".
72 Zu "Gegenkräftcn" vgl. 5CH LUCHTER, Einleitung (wie Anm.4) 5. 74. Wie weit die Gege n

kräftc reichte n, ist eine an de re Frage; daß sie aber bestanden, dürfte unbestritten und unbestreit

ba r scin.
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fügen, gelegentlic h auch eine militärische; das betrifft nicht nur tribale
Gruppen, bei denen ein militärisches Po tential selbstvers tändlich ist, son
dern im stä dtischen Kontext alle möglichen Formen von .Milizen'r'? D ie
"Reichweite der Herrschaft" steh t hier in Frage: Welcher Vermittler bedarf
ein Herrscher bei dem Versuch, ein Territorium zu kontroll ieren? Dies be
trifft durchaus auch die Strukturkonstellation in Städten: Wenn der Herr
scher weit weg oder schwa ch ist, wer führt dann das "Stadtregiment"? Wel
che Funk tion haben stä dtische Notable etwa bei der Eintreibung von Steu
ern, bei Infrastrukturbauten, eventue ll bei de r Verteid igung der Stadt gegen
äußere Feinde.P'" D iese Fragen kön nen in der islamwissenschaftl ich-histori
schen Forschung untersucht werden, oh ne die Webersehe Kategorie der
"Autonomie" übernehmen zu müssen; es geht eben nicht darum zu zeige n,
daß zumindest manche islamische Städte vielleicht doch "autonom" gewesen
sein könnten. Es ist in meinen Augen wicht iger, aus der D ichotomie
"autonom" - "nicht-a utono m" herauszukommen und stattdessen zu fragen,
wie politisches H and eln in Städten (d. h. das Handeln von Gruppen inner
halb von Städten) und von Städten (als Gemeinwese n) ausgesehe n hat. Erst
dann läßt sich die Frage klären, warum bestimmte Städte in best immten hi
storischen Mo menten, wo dies möglicherweise eine Option gewesen wäre,
nicht danach gestrebt haben, Mü nzen im eigenen Na men zu prägen und das
Freitagsgebet auf den Namen eines städtischen NotabIen oder einer von die
sen gebilde ten Institution sprec hen zu lasscn.75 Die Frage nach dem politi
schen Statu s von Städten wird dann historisch geste llt, und diejenigen Fälle,

73 D ie unter verschiedenen ara bischen und persisc hen Bezeichnungen bekann ten Zusammen
schlüsse junger Mä nner (ahaditte. fity än, gavällil/J, 'ayydrün} sind vielfac h schon untersucht wor
den ; siehe CI.AU DE CAIIEN, Mouvements populaircs (wie Anm. 6 1) und jÜRGEN I' AUL, He rrsc her,
Gemeinwesen , Vermittler (wie Anm.2 2) mit weiterer Literatur. Hi nzu kommen noc h Privat
armeen von No tab ien und Strukturen, die gelegentlich aussehen wie »Vereine" von ghäzl- Kämp
fem. Aßu-LuG HOD, T he Islarnic city (wie Anm. 33) nä hert diese Zusammensch lüsse, zum indest
im Nachbarschaftskontcxt, de n aus modernen Städ ten bekannten jugendgangs an (wobei sie
überwiegend an amerika nischc Städte zu denken scheint, d ie sie diesbezüglich mit Städten wie
Beirut vergleicht). Die Parallele ist nicht ga nz falsch, aber heute käme man nich t so rasch auf
d ie Idee, eine Stadt mit Hi lfe vonjugendgangs gegen äußere Feinde zu verte idigen.

74 Die "Symbiose" (so heißt es manch mal) von Nota bien und Herrschern war eng genug, daß
Hodgson hier ein System sieht, d as er »a'y1in-a mi"r-system" nennt. MARSIlALL G. S. HODGSON,
Th e vcnture of Islam 2: The expansion of Islam in d ie Midd le Periods. Chicago usw. 1974

S. 64- 69.
7S Diese beiden H and lungen (khl/tba und sikka) symbolisieren im .mittelalterlichen ' isla 

mischen Ko ntext, d aß jemand keinen Herrscher über sich anerke nnt, und wären also ein förmli 
ches ode r forma lisiertes Anze ichen für »Auto nomie" od er sogar "Auto kephalie". Bei den in der
folgenden Anmerkung gena nnten .Stad tstaaten' geht es darum, da ß eine Nota blenfami lie eine
Dy nastie bildet. Zum rechtlichen Aspekt siehe nnten.
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in denen eine Stad t doch so etwas wie eine ,Stadtrepublik' gebildet hat, sind
keine ,Ausnahmen' mehr, deren man eine ganze Menge anhäufen könnte,
ohne daß die Webersche Pos ition sich dadurch erschüttern ließe (wegen des
Konzepts "Idealtypus")?6, sondern sie zeigen einen spezifischen Verlauf ei
ner allgeme ineren Problematik."

Die neueren Forschungen zur ,islamischen Stadt' ergeben insgesamt für ei
ne Reihe von Städ ten (in der Hauptsache solche, die zumindest zur gegebe
nen Zeit nicht Herrschersitz waren, manche waren es nie) eine Verfügung
über "Gewaltsamkeit" auf Seiten nicht-herrscherlicher Gruppen bzw. der
Stadt als ganzer, d ie höh er ist als bisher vermutet. Es muß aber gleichze itig
auf das ungemein hoh e Potent ial an ,ziviler' Gewa lt in der Haupts tadt des
abbasidischen Ka lifats Bagdad hingewiesen werd en.i" "Gewaltsamkei t" be
deutet im Kontext der Web er-Fo rschung "die institutionalisierten Chancen
zur ,Anwendung und And rohung phys ischen Zwanges"'.79 Dabei ist für is
lamwissenschaftliche Forschungen - es muß noch einmal wiederholt
werd en - nicht von Interesse, ob sich ein der Weberschen "Autonomie" an
nähernd er Status für gewisse Städte daraus ableiten ließe, sondern vielmehr,
wer zu welchen Ge legenheiten über militärische oder po lizeiliche Zwan gs
mitt el, d. h. im wesentlichen bewaffnete Trupps, verfügen konnte , und zu
welchen Zwecken diese T rupps eingesetzt worden sind. Da Städ te (vor allem
eben solche, die nich t Herrschersitz waren) im Falle einer Bedrohung von
auße n oft auf sich selbst gestellt waren, kann insofern auch von einem Ein
satz dieser Mi ttel durch die Stadt als Ga nze ausgegangen werde n.t" Es ist

76 In der Literatur werden eine Reihe von Städten genannt, die dann als ~Stad trepub l i k" oder
~Stad ts taa t" bezeichnet werden . Hierzu zäh len: Co rdoba im 11.Jh. (CIIRISTIA.'1 MÜLLER, Ge
richtspraxis im Stadtstaat Co rdo ba. Zum Recht der Gesellschaft in einer rnälikitisch-islarnischen
Rechtstradition des 5.1 11.Jahrhunderts. Leiden 1999), und es ist zu fragen, in welche n Struk
turmerkmalen die Kleinstaaten der anda!usischen R eyes de taifas sich von ita lienischen Klein
staatcn-Sta dtstaatcn unterscheiden ; Tri po li/Libanon kurz vor de r Kre uzfa hrerzeit (CLAUDE CA
HEN, Mouvement s populaires [wie Anm. 6 1]; Axei, HAVEMANN, Ri'dsa und qadä . Institutionen
als Ausd ruck wechselnder Kräfteverhältnisse in syrischen Städte n vom 10. bis zum 12. Jahrhun
dert. Freiburg i. B~. 1975) und andere syr ische Städt e in dieser Periode (1I. Jh., teils 12.Jh.). Ei
ne weitere Period e, in der »Stadtstaa ten" in einigen Regionen der islamischen Welt vorkommen,
ist das 18. J ah rhundert (etwa in Mittelasien, aber auch in weiten Regionen des O smanischen
Reiches und in Marokko).

77 Diese Fragen sind über weite Strecken Gegenstan d meines Buches: j. PAUL, Herrscher, Ge
meinwesen, Vermitt ler (wie Anm. 22) .

78 Eine ncucre Studi e dazu ist 1.B. MICIIAJLOVA, Sredneve kovyj Bagdad. Mo skau 1990.
79 C HONG-U SO:-l, M ax Webers Stad tko nzeption (wie Anm. 10) S.43 mit Verweisen auf

MWGl/22-5.
80 Ein Beispiel ist der Hauptort der ost ira nischen Region Bayhaq, siehe j. PAUL, H er rscher,

Geme inwesen , Verm ittler (wie Anm.22) S. 119- 121. Ein anderes Beispiel ist die Stadt Herat (im
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wicht ig zu untersuchen, in welchen Ph asen und unter welchen Vorzeichen
(unter ande rem: in welchem Interesse) Städte (und wer in diesen Städ ten)
sich so verhielten. Wieder kommt es dar auf an, die Fragestellung aus der
Webersch en Suche nach dem, was fehlt, zu lösen und den Blick da rauf zu
richten, was nachweisbar ist.

Hier muß die Frage nach der H and lungsfä higkeit von Städten als Ganzem
geste llt werden, und nach der Repräsentation der Stadt nach innen und au
ßen . Städte werden oft - durch einen Herrscher - als steuertechnische Ein
heit gesehen und verhalten sich dem zufol ge auch als Einheit."! Städ te haben
darüber hinaus in vielen Fällen eine Struktur entwi ckelt, mit deren H ilfe sie
sich nach außen repräsentieren; zu den Adressaten der Repräsentation ge
hört auch der Herrscher, in dessen Geb iet die jeweilige Stadt sich befindet. V
In diesem Zusammenhang begegnen als "Oberhaupt" (ar. und pers. rals ) be
zeichnete Figuren, deren Aufga be die Vermi ttlung sowohl zwischen Grup
pen ("parochial gro ups" ode r "factions") innerhalb der Stadt als auch zwi
schen der Stadt und Mächten außerhalb gewesen zu sein scheint. Auch die
Häupter der "parochial groups" können so bezeichnet werden. f' Feldbauer
weist zu Recht darauf hin, daß d ie "Mosaiktheorie", nach der "scharf von
eina nder abgegrenzte Qu artiere, die geographische, administrative sowie
häufig auch religiöse und / oder ethnische Einheiten da rstellten ", die einzigen
Bezugspunkte in mittelalterlich-islamischen Städten gewesen seien, aber zur
Kennzeichnung diese r Städte nicht ausreichten .t " Er kommt zu folgendem
Ergebnis :

heu tigen Afghanistan ), die sich unter lok aler Führung und nur mit lokalen Kräften jah relang ge
gen die seldschukischen Eroberer verteidig t hat, vgl. }, PAUL, The histories of B erat , in: Irani an
Studies 33 number 1-2. 2000 S. 93- 115.

81 D as entspräche vielleicht Wehers Kon zep t der "mediatisierten Gemeinde", siehe SONG-U
CHON, Ma x Webers Stadtkonzeption (wie Anm. 10) S.42 ; es handelt sich um eine Gemeind e im
verwa ltungs technischen Sinn , die über gewisse "korpora tive Selbständi gkeit" verfü gen kann, der
jedoch die "Q ualität der politischen Ansta lten" fehlt. Man beachte das klassische Beispiel für die
oben erwä hnte nzwa r"-naber" Argumentat ion. \'Qie weit eine Stadt über das staa tlich induziert e
gemeinsame H andeln hinausko mmen kann , ist jeweils an Einzelstud ien zu zeigen . Das j üngs te

Beispiel ist: AND REAS DRECHSLER, Die Gesc hicht e der Stadt Qom im M ittelalter (650-1350). Po 
litische und wirtschaftliche Aspekte. Berlin 1999.

82 Das Verh ältnis von Raum und Herrschaft muß in ,mittelalterl ichen ' islamischen Gesell
schaften grundlegend anders gesehen werden als im europäischen Kontext.

83 Viele Beispiele sowohl aus Syrien: A. HAVEMANN, Ri'äsa und qadä (wie Anm. 76) , als auch
aus dem östlich en Iran:). PAUL, H errscher, Ge meinwesen, Vermittler (wie Anm. 22). Siehe auch
FELDHAlJER, Die islamische Welt (wie Anm. 29) S. 312 f.

84 Ebd. S. 428 f.
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"Das Beispiel der obermesopotamischen, syrischen, iranischen und maghrebinischen
Städ te Mossul, Aleppo, Damaskus, Qazwin, Nischapur und Tri poli läßt allerdings
keinen Zweifel daran, daß es in verschiedenen Epochen und Regionen immer wieder
Städ te mit relativ autonomen, ökonomisch starken, politisch einflußreichen und kul
turell-ideologisch führenden Eliten gab. [... ] Die politische Führung, d ie sich auf die
gesamte Stad tbevö lkerung, d. h. auf alle Fraktionen und auch Unterschic htgru ppen
bezog, lag du rchgehend in den Händen der kommerziellen Elite."85

H inzuzufügen ist, da ß diese Elite eben auch militä risch nicht ganz ohne
Ressourcen war. Man kann sich fragen, warum Feldbauer seine zusam men
fassende Charakterisierung der Stadteliten und ihrer Position als "Gegen
kraft" mit dem eher unspezifischen "relativ auton om" versieht. ü b er etwas
Vergleichbares im Auge hat wie Weber im folgenden Zita t? Das würde dann
schlecht zu der Vorsicht passen, die er im übrigen bei der Übernahme We
berscher Perspektiven walten läßt.

Weber meint : "Sehr vielfach scheint freilich unter islamische r Herrschaft
der antik-orientalische Zustand fo rtbestanden zu haben. Es findet sich dan n
ein labiles Auto nomieverhältnis der Stadtgeschlech ter gegenüber den fürst 
lichen Beamten", wob ei d ie ökonom ische Position der "Stadtgeschlechter"
"T räge r ihrer Machtstellung" gewesen sei.86 Ob diese Aussage zu trifft, ist
für die hier verfolgten Zwecke nicht relevant. Es folgt ja auf die hier zitierte
Konzession ("zwar" ) auch bald die Einschränkung ("aber"):

"Die ,Stadt' [Anführu ngszeichen bei Weber, also: vielleicht doch keine Stadt im un
eingeschränkten Sinn ; d.Vf.] aber war dabei im allgemeinen keineswegs notwendi g
zu einem in irgen deinem Sinn selbständ igen Ver band zusammengeschlossen. Oft das
Gegentei l. Nehme n wir ein Beispiel. D ie arabischen Städte, etwa Mekka, zeigen noch
im Mittelalter und bis an die Schwelle der Gegenwart da s typische Gesicht einer Ge
schlechtersiedclung ." 8 7

Mit Mekka verläßt Weber na türlich den weiter vorn im Zitat angesproche
nen vorderorientalischen , hellenistischen Zusa mmenhang. Aber das ist nicht
entscheidend. Weber weiß nichts von der poli tischen, ja militärischen
"M achtstellung" der Notabien (keineswegs "Stadtgeschlechter" im tribalen
Sinn von Mekka), die da rauf beruht, daß sie "Häupte r" von in der Stadt ver
tretenen Gruppen sind. Er weiß nichts davon , daß manche dieser Städte je-

85 Ebd. S. 191f. Wegen weiterer Litera tur sei hier pauschal auf Feldbauers Studie verwiesen.
86 MWG I/22-S S. 94 f. Die Kontinui tät ven der vorislamischen, vorde rasiatischen Gesell

schaft zur islamischen wird in der neueren Forschung wieder beton t, gerade was die Stad tent
wicklung angeh t.

87 Ebd. S. 95. Im Falle des Begriffs "Geschlechter" ist in der Weber-bezogenen Literatur nie
ganz klar, ob No tablenfam ilien oder t ribale Zusammenhänge gemeint sind .
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denfalls bei Gelegenheit auch als Ganzes handeln. Er weiß nichts von der
Abwesenheit "fürstlicher Beamter" (in Mekka sind das die osman ischen
G ouverneure; er springt mühelos über große Zeiträume hin) in vielen Städ
ten, nic hts davon, daß diese Beamten in einer großen Zahl weiterer Fälle
stä d tische Notable waren, also der von ihm angenommene Gegensatz gar
nicht existiert. Ni ch t nur der Stand der Forschung zu seiner Zeit ist dafür
verantwortlich, sondern auch seine Fragestellung.

Weiter wird in der Is lamwissenschaft auch nach den Besonderheiten ge
fragt, d ie Städte in juri st ischer H ins icht auszeichnen. Bislang galt die alte
We ishei t, daß das islamische Recht keine n Unterschie d zwische n Stadt und
La nd macht. N euere Forschungen haben zu D ifferenzierungen geführt. Es
gibt U nterschiede im Steuerrecht, d ie zu einer Begünstigung der städtischen
Einkommen (Handel und Gewerbe) gegenüber den ländlichen (Ackerbau
und Viehzucht) führen .s 8 Dies, so kann eingewendet werden, sind Details;
was in der islamische n Welt vor alle m fehlt, ist nach We ber bzw. Schluc hter,
daß es dor t nicht "zu einer Durchbrechung des pa tr imo nia len Herrenrechts"
gekommen ist 89

, wo bei leider nicht weiter erläutert wird, wieso das isla
mische Recht "patrimoniales Herrenrecht" ist. Abgesehen von diesem grund
sätzlichen Einw and sind auch hier wieder neuere Forschungen anzuführen,
in denen das Verhältnis des islami sch en Rechts zu P rob lemen des Urbanis
mus angesprochen wird. Für den Bereich de s maliki t ischen Rechts (das ins
besondere in Andalusien und in Nordafrika d ominiert ) etwa konnte gezeigt
werden, d aß stä dtebauliche Belange und Stad tordn ung insgesamt Gegen
stand der Rechtsprechung (und -setzung) sind. Die Rech tsord nung kümmert
sich also seh r wohl um d ie Belan ge der Stad tb ürgc r .t? In Bezu g auf d ie Frage
der "A utonomie" als potestas statue ndi , a lso als Recht der Stadt, usurpiert
oder nicht, sich eigene Gesetze zu geben?", bleibt natürlich die Beobachtung
rich tig, daß es di es in eine m tec hnisch-juristischen Verständnis nicht gege
ben hat. W ir wissen aber noch zu wen ig über die Rechtspra xis in Städten,
um einfach wie sel bstverständlich von einem In teresse der Städter ausge he n
zu können , ein eigenes Rech t zu entwickeln; di es Interesse setzt einen Ge-

.. Beispi elsweise BABERjO IlANSEN, Amwä l zä hira and am wäl bätin a: town and co un tryside as

reflec ted in the tax-system of the Hana fite school, in: Contingency in a sac rcd law (wie Anm. 21)

S. 129- 152, zuerst veröffentlicht in: Stu Jia Arabien et Is larnica . Festschrift for Ihsän 'Abbäs on

his sixtieth birthday. Hg. WADAD Al-QADl. Beiru t 198 1 S.247-263.
89 SCHLUCIITER, Einleit ung (wie Anm. 4) S. 72.

90 BESIM SElIM H AKIM, Arabic-Is lamic Cities: Build ing and plan ning princ iples, Lon don

1986.
9 1 Vg l. di e ausführliche D iskussion in KLAUS SCIIREINER, Leg itimation , Autonomie, Rationa

lisierung (wie Anm . 8), wo .Autonomie" vo r a llem auf diese Eigenschaft bezogen wird.
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gensatz zwischen dem "p atrimon ialen Herrenrecht" und einer von Stadtbur
gern erwünschten und ihren Belangen dienlich en Rechtsordnung voraus, wie
er für mittela lterli che Gesellschaften Westeuropas angen ommen wird . Die
bisherigen Ergebnisse deuten eher darauf hin, daß die wirts chaftlichen und
politi schen Eliten in vielen Städten des Nahen und Mittleren Ostens erstens
die Jurisdiktion mitb eherrschten (da s Amt des Q ädi ist weithin mit Vertre
tern städ tischer Notablenfamilien besetzt), und daß sie zweitens mit dem
Recht, wie es denn war, ganz gut leben konnten. Es ist auch die Vermutung
geäußert worden, daß die maß geblichen Krei se in islamischen Städten des
wegen nicht nach "Autonomie" bzw. eigener legislativer Kompetenz gestrebt
hab en, weil das islamische Recht in Theorie und Praxis ihnen eine Menge
derjenigen Rechte gab, welche d ie europäischen Stadtbürger sich erst er
kämpfen mußten.92

Außerdem erörtert man in der Islamwissenschaft Formen der Legitimation
nicht nur herrscherlichen, sondern auch solchen po litischen Handeins, das
"unterhalb der Herrscherebene" angesiedelt ist. Das bezieht sich auch auf
Elemente städtischen Handeins. Diese Legit imat ion muß nicht immer for
mal-juristisch sein, um politisch wirksam zu werden. Dazu ein Beispiel: Nor
malerweise ist der Herrscher für das Funktionieren der Bewässerung, die Re
paratur der Befestigungsanlagen, für den Ausbau der Straßen verantwort
lich. Recht früh wird aber schon die Frage diskutiert, wer für den Fall, daß
der Herrscher dieser Verantwortung nicht nachkommt, an seiner Stelle han
deln kann und so1l93, und im Ergebnis wird das in der Praxis ebenso nach
weisliche eigenverantwortliche Handeln der städtischen Notabien gewisser
maßen staatsrechtlich legitimiert. Einer solch en Legitimation bedurfte es

"' »In der T at hatten dic islamischen Stä d te [. . .] keinen besonderen adm inis tra tiven Statu s,
auch das Konzept der Bürgcrsch aft fehl te, d . h. die Vorstellung , zu einem besonderen System
von Rechte n und Pflichten zu gehö ren, die einer gegebenen G ru ppe eigen sind. Das hed eut et
abe r keineswcgs, daß die Sta dtbewohne r des N ahen O sten s vo llkommen rechtlos gewesen sind .
Die Einwohner westeuropäischer Städ te strebten danach, persön liche Freiheit zu erringen, was
nur im Rahmen der Kommune oder in and eren Formen der Stadtautonomie mög lich war. Die
Stad tbewohner im Nahen O sten hatt cn dies nich t nöti g, weil das islamische Rec ht ihn en nicht
nur d ie persö nliche Freiheit, so ndern auch d ie jurid ische G leichs tellung aller M uslime garantier
te, unabhängig von der beruflichen Tätigkeit, dem Wohn ort oder der soz ialen Lage . Bauern und
Landarbeiter unterschieden sich von Handwerkern und Ka ufle uten nicht durch ihre Zugehörig
kcit zu unterschied lichen Ständen und unterschiedlichen Rechtsordnungen, sondern durch die
berufliche T ätigkeit, von der wiederum die Besteuerung abhing. Und in d ieser H insicht bevor
zu gte das islam ische Recht k lar die Stadtbewohner," OLEG G . BOI.'SAKOV, Sred nevekovyj gorod
Bliznego Vostoka. Moskau 1984 S. 289. Übe rsetz ung ]. P.

93 So in der berühmten sta ats rechtlichen Ahh and lung des MÄ\XIARD T, Al-a hkäm as-su ltäniyya,
Kairo 0.]., siehe ]. PAUL, H errscher, G cmeinwesen, Vermittler (wie Anm. 22) S. 54 f.
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abe r im Grunde nicht, und es lassen sich einige Fälle benenn en, in denen
städtische Notable die Geschicke ihrer Stadt durchaus in die eigene Hand
genommen haben, ohne nach staatsrechtlicher Legit imation zu fragen .

Schluß

Webers Fragestellung: "Warum nur hier?" ist für die Analyse außereu
ropäischer Ge sellscha ften eher hinderlich als förd erlich , beson ders für
, islamis che' Gesellscha ften. Das liegt zum einen an den meth od ischen
Konsequenzen, die sich aus ihr ergeben: d ie Ch arakt erisieru ng dieser Gesell
schafte n durch da s Fehlen von etwas und durch eine Tendenz zur O nto log i
sierung des Islam.

Im Fall des Islam kann festgeh alt en werden, da ß zu einem für Webers Ar 
gumentation zentralen Punkt, nämlich der Aussagen über ,d ie islamische
Stadt', meh rere Einwände zu machen sind. Erstens beruhen Webers Aus
sagen auf einer einzigen Studie über eine einz ige Stad t, Mekka, d ie in vieler
H insicht untypisch ist. Dieser Einwand ka nn aber auch gege n manche fach
orientalist ische Studien zur ,islamischen Stadt' gemacht werde n, d ie gleich
falls sehr weitgehende Verallgemei nerungen auf Beob achtunge n aufbauen,
die an nur eine r od er nur wenigen Städ ten gemacht wurden und den noch
Gültigkeit weit über Zeit und Raum hinw eg beanspru chen. We ber und diese
Fachorientalisten teilen die impli zite Üb erzeugun g, die Städ te in der isla
mischen Wel t bzw. Ge schichte müß ten sich alle sehr ähnlich sein, weil ihre
Bewohner überwiegend derselben Religion angehörten. Es müßte näher un
tersucht werden, inwiefern Webers Einfluß auf Fachdisziplinen wie die Is
lamwissenschaft nicht so sehr auf de r bewußten Ü bernahme von Konzepten
und Theorien beruht, sondern auf gete ilte Grundannahmen zurückgeht, die
bei Weber ebenso wie bei Fachwissenschaftle rn implizit gemacht werden.

Webers Aussagen über die ,islamische Stadt' müssen als insges amt unbe
gründet zurückgewiesen werden. Auch in de r späteren weberorientierten Li
teratu r ist meines Wissens kein gründlicher Versuch unternommen worde n,
d iese Aussagen arn historischen Ma ter ial zu prüfen; T urner bleibt hin ter den
hier zu stellende n Anforde rungen weit zunick.

Wei ter ist es im Fall der Ges chichte orientalischer Städte wenig erfolgver
sprechend, We bers Kategorien, insbesondere die der "Auto nomie" der Städ
te, zu m Ausgang spunkt zu nehmen bzw. die Un ters uchung du rch sie zu
stru ktur ieren: Di e Forschung wäre so auf eine bestimmte Frage festge legt,
nämlich ob die Städte sich ihre eigenen Gesetze gegeben ha ben und keine
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andere Herrschaft anerkannt haben. Die Vielfalt der Verhältnisse geriete aus
dem Blick. Zu groß wäre im übrigen die Gefahr vorschneller Vergleiche mit
antiken oder europäischen mittelalterlichen Städten. Der Begriff "Auto
nomie" ist nämlich nicht in Auseinandersetzung mit historischen Befunden
aus der islamischen Welt entwickelt worden, er stammt ziemlich deutlich aus
der Forschung über die oberitalienische Stadt. Gerade wenn man, hierin
durchaus mit Weber einverstanden, sich die Erforschung der Wechselbezie
hungen von Wirtschaft, Politik und Religion und ihre Wirkungen auf die in
einer Gesellschaft agierenden Gruppen vornimmt, sollte man Webers Kate
gorien nicht zugrunde legen.


